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Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe

EP:Wenner

Bündnis 90/Die Grünen ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

FOLGE UNS 
AUF FACEBOOK. 
fb.me/erzhaeuseranzeiger

1 Alno Musterküchen-Abverkauf, U – 285 cm x 335 cm x 205 cm 
mit Anbautisch; Holzteile Listenpreis 11.105,– Euro (aus 2018) 

Abhol Barpreis 3333,– Euro 
(wegen Dekorwechsel der Arbeitsplatte)

1 Rempp Inselküche mit angebautem Tisch, 
Holzteile Listenpreis 9441,– Euro  Abhol Barpreis 1999,– Euro 
Lieferung und Montage gegen Berechnung.

Schreinerei und Bestattungen
Weiterstadt-Gräfenhausen, 
Wixhäuser Straße 3

Tel.: 06150-52688

info@stork-gmbh.de · www.stork-gmbh.de

Start frei zur „Doppel-8“
24. Heegbachlauf 2.0 am 12. September 2021

Der heegbachlauf fi ndet 
statt! am Kerbsonntag heißt 
es wieder: „start frei zur Dop-
pel-8“. Läufer*innen können 
sich dieses Jahr auf ein ganz 
besonders Kultkleidungsstück 
als erinnerung an unser ein-
maliges Lauferlebnis freuen. 
Für die Kleinen gibt es eine 
kultige neuaufl age des fast 
schon legendären Urmelshirts. 
Jetzt anmelden! 
Die planung läuft auf hoch-
touren! Unter berücksich-
tigung eines ausgefeilten 
hygienekonzeptes und den 
jeweiligen Vorgaben der hes-
sischen Landesregierung zum 
Zeitpunkt des Laufes, werden 
die erforderlichen maßnah-
men von den Kaltduschern für 

alle Läufer*innen umgesetzt! 
Wir wollen wieder normali-
tät wagen und werden wie 
gewohnt mit elektronischer 
Zeitmessung (Chip in der 
startnummer) und start/Ziel 
tor unseren Lauf professionell 
austragen. Zur Kontaktver-
meidung ist ein blockstart 
vorgesehen. Wir bitten alle, 
die am Lauf teilnehmen, sich 
die hygieneregeln auf unserer 
homepage genau durchzu-
lesen und die Änderungen 
für den diesjährigen Lauf zu 
beachten. 
Viele fragen sich, warum der 
diesjährige Lauf als 24. erz-
häuser heegbachlauf mit dem 
Zusatz „2.0“ ausgeschrieben 
ist. Das liegt an den regulari-

en des hLV, der zählt virtuelle 
Läufe offi ziell nicht mit. scha-
de, damit bleibt der virtuelle 
2020er Lauf eine ausnahme, 
die so oder so in die geschich-
te des erzhäuser heegbach-
laufs eingehen wird. 
seit über zwei Jahrzehnten 
haben die Kaltduscher den 
anspruch ein Laufsportereig-
nis für alle generationen zu 
sein. Vom gelegenheitsläufer 
bis hin zum Leistungsläufer, 
für die Jüngsten bis hin zur 
„silber-generation“. am zwei-
ten septemberwochenende 
bewegt erzhausen alle, die 
spaß am Laufen oder Walken 
haben. Dieses Laufsporter-
eignis ist für viele erzhäuser 
ein Familienfest geworden. 

auch für zahlreiche ambiti-
onierte hobbyläufer*innen 
aus der ganzen region ist 
der heegbachlauf schon seit 
Jahren ein fester termin in der 
Laufplanung und bei uns ist 
jeder am ende ein gewinner!
Wir, die Kaltduscher, wün-
schen auch in diesem Jahr 
allen kleinen und großen 
teilnehmer*innen ganz viel 
spaß beim Lauf am 12. sep-
tember 2021, wenn es wieder 
heißt: „start frei zur Dop-
pel-8“. 
also, jetzt anmelden unter 
www.die-kaltduscher.de und 
sich das diesjährige Kultklei-
dungsstück sichern.

Die Kaltduscher

Startfeld Schüler-1 2019, aber ganz so eng wird es durch den neuen Blockstart in 2021 nicht zugehen.

Ski- und Snowboardfreizeit 2022
Komm‘ mit uns ins Jugendgästehaus Gerlosplatte,

Hochkrimml in Österreich!
Vom 10. April bis 17. April 2022

Du bist mindestens 10 Jahre bis 18 Jahre alt und willst eine unvergess-
liche Woche mit Freunden auf Ski oder Snowboard verbringen? Dann 
bist du hier richtig! Was erwartet dich?

• Super Leute mit jeder Menge Spaß
• Ski- & Snowboardfahren satt, egal ob Anfänger oder Profi
• Natur und Schnee
• Unvergessliche Erlebnisse
• Abendprogramm

Wann?  vom 10. April bis 17. April 2022
Wo?  Jugendgästehaus Gerlosplatte Hochkrimml, Österreich
Was?  Hin- und Rückfahrt mit dem Reisebus ab Erzhausen
 Übernachtung mit Frühstück, Mittag, Abendessen und
 Getränke, Kurtaxe Ski- und Snowboardkurs sowie Skipass
 für 6 Tage und ein unvergessliches Aktionsprogramm
 durch das beste Betreuerteam vor Ort
Wie viel? 698,- Euro

Es besteht die Möglichkeit einer finanziellen Bezuschussung dieser Frei-
zeit durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg! Wir bitten alle Eltern, die 
diese Möglichkeit nutzen möchten, sich direkt mit uns in Verbindung zu 
setzen oder dies auf der Anmeldung schriftlich zu vermerken.
Anmeldung: die Anmeldung zur Ski- und Snowboardfreizeit ist ab so-
fort möglich!
Die Anmeldung findet Ihr unter: https://kijufoe.erzhausen.de
Die vollständig ausgefüllte Anmeldung kann, bis 15.09.2021, digital 
per E-Mail an kijufoe@erzhausen.de oder schriftlich in die Briefkästen 
am Rathaus (Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen) oder Jugendzentrum 
(Hauptstraße 12, 64390 Erzhausen) eingeworfen werden.
Wichtig: Nur vollständig ausgefüllte und innerhalb der Anmeldephase 
eingereichte Anmeldungen können für die Ski- und Snowboardfreizeit 
2022 berücksichtigt werden!

Kinder- und Jugendförderung Erzhausen:
Telefon: 06150-976729
E-Mail: Kijufoe@erzhausen.de

Männerchor 
Erzhausen 

(nor) Viele monate sind seit der 
letzten Chorprobe vergangen. 
Jetzt ist es endlich wieder so 
weit – am Freitag, den 3. sep-
tember, treffen sich die sänger 
des männerchores „sänger-
bund-sängerlust“ um 20:45 Uhr 
wieder zur gemeinsamen probe 
im bürgerhaus. teilnahmebe-
rechtigt ist jeder, der doppelt 
geimpft, genesen oder aktuell 
getestet ist. geprobt werden vor 
allem die Lieder, die am 30. april 
2022 beim Konzert mit den Chö-
ren aus der tschechischen part-
nergemeinde mnichovo hradiste 
auf dem programm stehen.

Dies sind erinnerungen, die 
einen häufi g ein Leben lang 
begleiten. Ich wünsche allen, 
dass sie diese schönen erfah-
rungen nach einem Jahr ohne 
solche highlights machen 
können.
Wir sind aktuell in der Über-
legung, am Kerbwochenen-
de in der sporthalle noch 
einmal Impftermine mit dem 
Impfstoff biontech/pfi zer 
anzubieten – für Urlaubsrück-
kehrer, die noch nicht an den 
Impfaktionstagen teilnehmen 
konnten, als termine für die 
Zweitimpfungen nach der 
Impfung vom 22.8. und auch 
für personen, die schon eine 
dritte Impfung in anspruch 
nehmen wollen. Das würde 
Jugendliche ab dem alter 
von 12 Jahren mit einschlie-
ßen. ganz sicher ist das noch 
nicht, wir (der apotheker Dr. 
nojan nejatian und ich) wür-
den uns freuen, von Ihnen zu 
hören wie groß der bedarf in 
erzhausen nach den drei ak-
tionstagen noch ist.
In diesem Zusammenhang 
habe ich zur Kenntnis ge-
nommen, dass es bei einigen 
von Ihnen große Vorbehalte 
gegen die Impfmöglichkeit 

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
in dieser Woche ist es soweit, 
unsere „großen“ haben ihren 
ersten schultag. endlich kom-
men die in den Kitas vor den 
sommerferien gebastelten 
schultüten zum einsatz und 
ein neuer, wichtiger Lebens-
abschnitt beginnt. Liebe erst-
klässler, wir wünschen euch 
ein wunderschönes erstes 
schuljahr mit vielen neuen 
erfahrungen. gleiches wün-
sche ich all denjenigen, die die 
schule wechseln und jetzt auf 
eine weiterführende schule 
gehen oder in die oberstufe 
starten.
Liebe autofahrer und Ver-
kehrsteilnehmer, bitte neh-
men sie rücksicht auf unsere 
Kinder, fahren sie langsam 
und achtsam und rechnen sie 
immer mit Fehlern der ande-
ren, damit alle sicher zu ihrem 
Ziel kommen. 
Für alle schülerinnen und 
schüler halte ich die Daumen, 
dass der präsenzunterricht in 
diesem Jahr stattfi nden kann 
und dass sie Klassenfahrten 
und ausfl üge, Veranstaltun-
gen und Feiern während des 
Jahres durchführen können. 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

insbesondere für Jugendliche 
gibt und Unverständnis, dass 
es überhaupt ein angebot in 
erzhausen dafür gibt. Ich kann 
die sorgen verstehen und re-
spektiere auch das bedürfnis 
jedes einzelnen, frei darüber 
zu entscheiden sich nicht imp-
fen zu lassen. Wer aber eine 
risikoabwägung zugunsten 
der Impfung getroffen hat, 
soll seine möglichkeit sich 
impfen zu lassen bekommen, 
wenn möglich vor ort.
Die planungen für die Kerb 
laufen und aktuell lässt das 
Infektionsgeschehen die 
Durchführung zu. sollte es da-
bei bleiben, gehört zum ritual 
der Kerb als brauchtumsfest 
des ortes, dass die mitarbei-
terinnen und mitarbeiter der 
gemeinde, wie auch die örtli-
chen gewerbebetriebe, mon-
tags am späten Vormittag auf 
dem Kerbgelände sind. Daher 
werden die einrichtungen der 
gemeinde einschließlich der 
gemeindlichen Kindertages-
stätten am Kerbmontag ab 11 
Uhr schließen, sofern die Kerb 
durchgeführt werden kann. 
Wir bitten um beachtung.

Ihre Claudia Lange
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Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer

für Wochenenden und Feiertage
116 117

Klinikum Darmstadt, EG Frauenklinik
Darmstadt, Grafenstraße 9

Apothekendienst
So., 05. September: Grafen-Apotheke,

Darmstädter Landstr. 51–53, Weiterstadt-Gräfenhausen
Tel.: 0 61 50 / 51 377

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen: Brand- und Katastrophenschutz

Offenbach – Notdienst d. Westkreises Offenbach
Telefon 0 18 05 / 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation: Tel.-Nr. 0 61 50 / 18 99 18

Psychiatrischer Notdienst
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg,

Tel. 0 61 51 / 1 59 49 00, erreichbar Freitag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen

von 18 bis 23 Uhr.
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Auflösung des Rätsels

WWP09/25

Über 30 Jahre vor Ort...

frankfurter landstraße 74 | 64291 darmstadt
fon 06151-373110 | blumenbestellung@t-online.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum 01.04.2022

eine/n Stellvertretende/n Fachbereichsleiter/in 
(m/w/d) für den Bereich „Finanzen“.

In Vollzeit, unbefristet für 39,00 Stunden wöchentlich. Die Bezah-
lung richtet sich nach EG 10 TVöD-VKA. Die vollständige Stellenaus-
schreibung können Sie auf unserer Homepage www.erzhausen.de 
unter der Rubrik Stellenausschreibungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
22.09.2021 an den: Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, 
Postfach 28, 64386 Erzhausen oder per E-Mail an
personalverwaltung@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum 01.10.2021

eine Reinigungskraft (m/w/d)
für das Rathaus.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle der 
Entgeltgruppe 2 TVöD zur Verfügung. Die wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 25,00 Stunden. Die vollständige Stellenausschreibung kön-
nen Sie auf unserer Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik 
Stellenausschreibungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis
spätestens 03.09.2021 an den: Gemeindevorstand der Gemeinde
Erzhausen, Postfach 28, 64386 Erzhausen oder per E-Mail an
personalverwaltung@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für das Vorzimmer 
der Bürgermeisterin.

Die Stelle ist in Voll oder Teilzeit befristet zu besetzen. Die Bezahlung 
richtet sich nach TVöD-VKA bis max. EG 8. Die vollständige Stellen-
ausschreibung können Sie auf unserer Homepage www.erzhausen.
de unter der Rubrik Stellenausschreibungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis
03.09.2021 an den: Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, 
Postfach 28, 64386 Erzhausen oder per E-Mail an
personalverwaltung@erzhausen.de

Einladung zur 4. Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am Donnerstag,

den 09.09.2021, um 20:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Bürgerhauses, Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung;
2. Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers des Haupt- und Fi-
nanzausschusses
Drucksache VII/27

3. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2021 für den ev. 
Kindergarten
Drucksache VII/35

4. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41

5. Sanierung Fassade Bauhof
Drucksache VII/43

6. Bauhof: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (Pritschwagen)
Drucksache VII/53

7. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 1. Halbjahr 2021
Drucksache VII/54
8. Mitteilungen und Anfragen

Beigeladen zu TOP 3: Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde Erz-
hausen

gez. Roland Blüm
Ausschussvorsitzender

Schließung gemeindlicher Einrichtungen
am Kerbmontag

Die Einwohnerschaft wird darauf hingewiesen, dass am Kerbmontag, 
den 13. September 2021, das Rathaus, der Bauhof, die Kindertagesstät-
ten und die Bücherei ab 11:00 Uhr nicht mehr besetzt sind. Ab Dienstag 
14. September 2021 gelten wieder die bekannten Öffnungszeiten.

gez. Claudia Lange
(Bürgermeisterin)

Einladung zum Arbeitstreffen des Kinder- und 
Jugendparlaments Erzhausen

Wir hoffen, Ihr hattet schöne Sommerferien und einen guten Schulstart 
2021/2022. Auch das KijuPa Erzhausen wird nächste Woche wieder ta-
gen und Ihr seid wie immer herzlich eingeladen.

So findet das nächste Arbeitstreffen des Kinder- und Jugendparlaments 
nach der Sommerpause am kommenden Donnerstag, den 9. September 
2021, ab 17 Uhr im Bürgerhaus Erzhausen statt. Alle interessierten Erz-
häuser Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen daran teilzuneh-
men und uns mit Ihren Ideen zu unterstützen. Schaut vorbei, wir freuen 
uns auf Euch!

Arbeitstreffen des KiJuPa
Wann: 9. September 2021
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Rodenseestr. 5, Erzhausen

Ihr habt Fragen, Ideen oder Wünsche?

Dann schreibt uns: kijupa@erzhausen.de

Über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von

Wahlscheinen für die Wahl zum
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Erzhausen wird in der Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Wahlamtes im Rathaus 
Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 Erzhausen für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wähler-
verzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl (06.09.2021 –
10.09.2021), spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der Gemein-
de Erzhausen, Rathaus, Wahlamt, Rodenseestr. 3, 64390 Erzhausen Ein-
spruch einlegen. Ein Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 186 
Darmstadt durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 10.09.2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde-
behörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Im 
Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief
   zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfestellung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Erzhausen, den 30.08.2021                                                         
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez. Lange 
(Bürgermeisterin)

Über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von

Wahlscheinen für die Wahl zum
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Erzhausen wird in der Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Wahlamtes im Rathaus 
Erzhausen, Rodenseestr. 3, 64390 Erzhausen für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wähler-
verzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl (06.09.2021 –
10.09.2021), spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der Gemein-
de Erzhausen, Rathaus, Wahlamt, Rodenseestr. 3, 64390 Erzhausen Ein-
spruch einlegen. Ein Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 186 
Darmstadt durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 10.09.2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021, 18.00 Uhr, bei der Gemeinde-
behörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Im 
Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief
   zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfestellung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Erzhausen, den 30.08.2021                                                         
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez. Lange 
(Bürgermeisterin)

Deine Meinung ist gefragt!
Das Kinder- und Jugendparlament Erzhausen

braucht Eure Hilfe!

Aktuell läuft die Planung für das Freizeitgelände in Erzhausen und das 
Kinder- und Jugendparlament möchte von Dir wissen, was Dir am wich-
tigsten für das Freizeitgelände ist. Deshalb führen wir in den nächsten 
Wochen eine kleine Umfrage durch. Die Umfrage enthält eine Liste mit 
möglichen Angeboten für Kinder und Jugendlichen auf dem Freizeit-
gelände. 
Macht mit und sagt uns, welche Angebote auf dem zukünftigen Frei-
zeitgelände nicht fehlen dürfen. Alle Erzhäuser Kinder und Jugendli-
chen sind herzlich eingeladen an unserer Umfrage teilzunehmen.
Ihr könnt auf zwei Arten mitmachen. 
Wir sind im Ort unterwegs und werden die Umfrage an Euch vertei-
len. Deinen ausgefüllten Frageborgen kannst Du am Rathaus oder Ju-
gendzentrum in den Briefkasten werfen oder per E-Mail an Kijupa@
erzhausen.de zuschicken. Ihr könnt aber auch eine E-Mail an Kijupa@
erzhausen.de schreiben und wir schicken Euch einen Link zur digitalen 
Umfrage zu.

Danke für Eure Mithilfe!
Euer Kinder- und
Jugendparlament Erzhausen
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Gemeindevertretung Erzhausen
NIEDERSCHRIFT zur 3. Sitzung
am Montag, den 12.07.2021.

Sitzungsbeginn: 20:07 Uhr             Sitzungsende: 22:26 Uhr

Es waren anwesend:
Gemeindevorstand:
Frau Claudia Lange, Bürgermeisterin
Herr Dr. Andreas Heidenreich, 1. Beigeordneter
Frau Adelheid Klaus, Beigeordnete
Herr Roland Luley, Beigeordneter
Herr Hubertus Riedl, Beigeordneter, 20:15 - 22:26 Uhr

Gemeindevertretung:
<GfE>:
Herr Roland Blüm, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Markus Boulanger, Gemeindevertreter
Herr Andreas Gottsmann, Gemeindevertreter
Frau Tanja Launer, Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Tobias Pippart, Gemeindevertreter
Herr Dr. Jochen Schütze, Gemeindevertreter
Herr Wolfgang Sperber, Gemeindevertreter

SPD:
Frau Emilie Becker, Gemeindevertreterin
Herr Pirmin Bozkurt, Gemeindevertreter
Herr Jörg Dohn, Gemeindevertreter
Frau Özlem Gün, Stellv. Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Dietrich Schmid, Gemeindevertreter
Herr Norman Schneider, Gemeindevertreter

CDU:
Herr Reinhard Neumann, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Daniel Seibold, Gemeindevertreter
Herr Christian Spohn, Gemeindevertreter

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:
Herr Bastian Endres, Gemeindevertreter
Herr Florian Heidenreich, Gemeindevertreter
Frau Aylin Hoffmann, Gemeindevertreterin
Frau Lotta Ludwig, Gemeindevertreterin
Frau Julia Sipreck, Gemeindevertreterin
Herr Klaus Süllow, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Schriftführer:
Herr Alexander Steinmetz, Schriftführer

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendun-
gen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt die 
Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und fristgerecht ein-
berufene 3. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 22 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden auch 
nicht erhoben.
2. Bericht des Gemeindevorstandes
Für den Gemeindevorstand berichtet Bürgermeisterin Claudia Lange 
(hier über den aktuellen Stand zum Onlinezugangsgesetz):

• Das Gesetz ist im August 2017 in Kraft getreten und verlangt 
von Bund, Ländern und Kommunen, dass bis Ende 2022 alle 
Verwaltungsleistungen den Bürgern online zur Verfügung ste-
hen.
• Zunächst waren es über 580 Leistungen, nach Depriorisierung 
sind aktuell noch ca. 450 Leistungen umzusetzen.
• In Hessen gibt es eine Koordinierungsstelle für die Umset-
zung des OZG, die die Kommunen auch berät. Die technische 
Umsetzung erfolgt in Hessen zu wesentlichen Teilen durch die 
EKOM21. Die betreibt sogenannte Digitalisierungsfabriken. In 
diesen Fabriken werden Prozesse geschaffen, mit denen solche 
digitalen Leistungen angeboten werden können. Modellkom-
munen arbeiten an der Entstehung der Prozesse in den Fabriken 
mit. Das soll Praxistauglichkeit der Prozesse gewährleisten. Den 
Hessischen Kommunen stehen aktuell auf der Prozessplattform 
Civento 44 Prozesse zur Verfügung, ca. 100 Prozesse sind laut 
der Koordinierungsstelle bereits fertig.
• Darmstadt ist Modellkommune und arbeitet in den Digitali-
sierungsfabriken der EKOM 21 an der Erstellung von Prozessen 
aktiv mit. Darmstadt und die Kreiskommunen DaDi sind in vier 
„Clustern“ organisiert und teilen sich die Aufgaben. Es findet 
ein Austausch innerhalb der Cluster und Cluster übergreifend 
statt, um die Praxistauglichkeit der Ergebnisse für große und 
kleine Kommunen zu gewährleisten. Davon profitiert auch Erz-
hausen.
• Erzhausen hat den Vertrag über die Interkommunale Zusam-
menarbeit mit Pfungstadt, Weiterstadt, Griesheim, Otzberg und 
Messel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.2.2021, DS 
VI/369) unterschrieben. Die Gemeinden bilden „Cluster 2“.
• Erzhausen und Cluster 2 sind aktuell in der Prüfung, welche 
Leistungen papierhaft oder in digitaler Form vorhanden sind 
oder sogar schon über Fachverfahren angeboten werden und 
welche davon in allen sechs Kommunen vorkommen. Mit deren 
Umsetzung soll anschließend mit Priorität begonnen werden.
• Es gibt Fachverfahren von der EKOM21 und von anderen An-
bietern, die mit rechtlich geprüften Texten ohne Anpassung von 
den Kommunen übernommen werden können. Und es gibt 
solche Prozesse, ohne Änderung geeignet sind oder die ange-
passt werden müssen. Erzhausen nutzt bereits Verfahren und 
Prozesse, wo andere Kommunen noch umstellen müssen. Bei-
spiele sind der Rechnungsworkflow, der Online-Wahlschein, der 
Mängelmelder, die Belegung des Bürgerhauses und der Grill-
hütte, online-Recherche der Bücherei, SD-Net und Kigaroo. Als 
nächstes steht eine Plattform für das Einwohnermeldeamt an.
• Die Erkenntnis selbst bei vermeintlich einfachen Prozessen 
wie der An-/Abmeldung eines Hundes ist, dass die Anpassung 
an die örtlichen Verhältnisse und Schnittstellen (Ordnungsamt, 
Finanzverwaltung etc.) zeitaufwändig ist und IT-Sachverstand 
erfordert. Zitat aus Cluster 4 „200 Prozesse in dieser Weise zu 
machen funktioniert nicht.“ Kommunen, die früh begonnen ha-
ben, eigene Prozesse zu erstellen, stellen fest, dass diese jetzt 
kostenfrei auf dem OZG-Portal angeboten werden. Fazit: Nicht 
allein vorpreschen, sondern warten, was aus den Fabriken be-
reitgestellt wird.
• Erzhausen hat bereits die Prozessplattform Civento und die 
neue Homepage-Umgebung der EKOM21 sowie das Design. 
Die gewünschte Struktur im Megamenü ist definiert. Der nächs-
te Schritt ist das Befüllen der neuen Homepage mit Inhalten. Die 
neue Homepage kann anschließend die Schnittstellen zu bereits 
elektronisch verfügbaren Leistungen aufnehmen.
• Erzhausen ist außerdem als Mitglied der Gemeinschaftskasse 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg bei der nächsten Gruppe 
der Kommunen, für die e-Payment eingerichtet wird. Außer-
dem haben die Gemeinschaftskasse und die Mitgliedskommu-
nen beschlossen, gemeinsam ein Produkt der EKOM21 für die 
e-Akte und die digitale Archivierung anzuschaffen. E-Akte und 
digitale Archivierung sind unter dem OZG nicht gefordert. Die-
ses regelt nur das Angebot gegenüber dem Bürger, aber nicht, 
wie die interne Verarbeitung innerhalb der Verwaltung erfolgt. 
Die Kommunen nutzen aber die mit dem OZG verbundene Dy-
namik, um auch die verwaltungsinternen Abläufe sukzessive zu 
digitalisieren.
• Thema Authentifizierung: Aktuell problematisch. Es gibt noch 
kein bundeseinheitliches sicheres Benutzerkonto, und das in 
Hessen eingeführte Servicekonto steht nicht mehr zur Verfü-
gung. eID und andere Legitimationsansätze sind noch in Arbeit. 
Dies ist aktuell kein Thema für eine einzelne Kommune.
• Thema Digitalisierungsstrategie: Aus Darmstadt/DaDi bisher 
nur Darmstadt eine Digitalisierungsstrategie entworfen und eine 
Kommune eine Roadmap entwickelt. Das Thema wird künftig 
mehr Bedeutung bekommen.
• Erzhausen hat an einer Digitalisierungsberatung der EKOM21 
teilgenommen, die Teilnahme an einem zweiten Modul steht 
noch aus.
• Budget: Die Unterstützung des Landes Hessen und der 
EKOM21 wurde in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut. 
Aufgrund des dynamischen Umfeldes ist es für die Kommunen 
schwer, den konkreten Bedarf zu ermitteln. Bsp.: Budget, das für 
den Erwerb von Civento vorgesehen war, war nicht erforderlich, 
weil Civento kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Kosten für 
externe Beratung können ermittelt werden, wenn klar ist, was 
durch die Kooperation der Cluster-Kommunen nicht abgedeckt 
werden kann. Das Budget des Haushaltes 2021 von insgesamt 
65.000 EUR wird den Bedarf nach aktuellem Kenntnisstand gut 
abdecken.
• Ressourcen: In DaDi gehört Erzhausen zu den Kommunen im 
Kreis, die IT-Expertise im Haus haben. Erzhausen profitiert da-
von, da die Lösungen schneller und finanziell günstiger sind als 
im Fall von externer Beratung: Wenige Experten bei aktuell sehr 
hoher Nachfrage. Bei vielen der kleinen Kommunen ist das nicht 
der Fall. Das führt zu Anfragen, ob gemeinsame Lösungen, Ver-
tretungsregelungen oder qualifizierte Beiträge zu den Clustertä-
tigkeiten geleistet werden können. Der Ressourceneinsatz hat 
noch Optimierungspotential.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
berichtet von der Sitzung des Fachausschusses am 24.06.2021 und 
der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses gemeinsam 
mit dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 08.07.2021. 
Des Weiteren berichtet er von der konstituierenden Sitzung der Ver-
bandsversammlung NGA-Netz.
Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 
28.06.2021 berichtet dessen stellvertretender Vorsitzender Dr. Jo-
chen Schütze. Norman Schneider berichtet von der letzten Sitzung 
der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egels-
bach/Erzhausen. Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses Lotta Ludwig berichtet von der Sitzung des Fachausschus-
ses am 21.06.2021. Wolfgang Sperber berichtet von der konstituie-
renden Sitzung der Verbandsversammlung der Gemeinschaftskasse 
Darmstadt-Dieburg.

Teil A:

4. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss und Haupt- und Finanzaus-
schuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
5. FSC-Zertifizierung des Erzhäuser Gemeindewaldes; hier: 
Fortsetzung der Zertifizierung
Drucksache VII/42
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Haupt- und Finanzausschuss und den Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
6. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Bericht ge-
mäß § 106 HGO
Drucksache VI/379
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 
106 HGO über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres 
zur Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
7. Jahresabschluss 2019 hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 
9 HGO
Drucksache VI/381
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 
2019 und die Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
8. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO 
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386
Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 
31.12.2020 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur 
Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
9. Arbeitskreis „Helfer-Retter-Zentrums“ hier: Weitere Vorge-
hensweise / Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer zum 
Verkauf der Grundstücke
Drucksache VI/250 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachteraus-
schuss für Immobilienwerte anzurufen und einen realistischen 
Verkehrswert und damit möglichen Kaufpreis für die Grundstü-
cke dort einzuholen.
b) Mit diesem dann vorliegenden Wert soll der Gemeindevor-
stand die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der Eigentümer 
nochmals überprüfen.
c) Die dem Arbeitskreis vorliegenden Planungsunterlagen für 
das Helfer-Retter-Zentrum sind dem Ausschuss zur Verfügung 
zu stellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
10. Sanierung Fassade Bauhof
Drucksache VII/43
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und Haupt- und Finanz-
ausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
11. Erstellung eines Ausgleichsflächen-Katasters für die Erz-
häuser Gemarkung Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN
Drucksache VII/44
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Aufstellung von Fußgänger-Wegweisern in Erzhausen An-
trag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Drucksache VII/47
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)

Teil B:

19. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Haupt-
straße II - 6. Änderung“ Beschlussfassung zur Prüfung der 
während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Drucksache VI/362 1. Ergänzung
Tanja Launer informiert, dass der Satzungsbeschluss über die Verän-
derungssperre der Niederschrift angefügt wird.
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
gemäß § 16 Abs. 1 BauGB die nachfolgende Satzung über eine 
Veränderungssperre nach § 14 BauGB. Der Gemeindevorstand wird 
beauftragt, die als Satzung beschlossene Veränderungssperre ge-
mäß § 16 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und damit 
wirksam werden zu lassen.
Begründung: Ziel des Bebauungsplanes „Nördlich Hauptstraße II –
6. Änderung““ ist es, u.a. die Baulücken einer städtebaulichen 
Ordnung zuzuführen und eine moderate Nachverdichtung in dem 
Plangebiet zu ermöglichen. Es wird befürchtet, dass durch Baumaß-
nahmen die nach § 34 BauGB zunächst genehmigungsfähig sind, 
diesen städtebaulichen Zielen nicht entsprochen wird.
Zur Sicherung der beabsichtigten Ziele ist eine Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße 
II – 6. Änderung“ gemäß § 16 Abs. 1 BauGB zwingend erforderlich, 
um insbesondere die obengenannten Ziele und Zwecke der Planung 
zu gewährleisten. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
13. Ausschreibungsverfahren: Essensverpflegung in den kom-
munalen Kindertagesstätten
Drucksache VII/34
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, das Vergabever-
fahren für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertages-
stätten durchzuführen. Dies beinhaltet wiederkehrend entsprechen-
de Ausschreibungen sowie darauf resultierende Zuschlagserteilung. 
Die Gemeindevertretung ist im Rahmen des Jahresberichtes über die 
Zuschläge zu unterrichten. Notwendige Anpassungen der Satzung 
zur Kostendeckung sind vorzubereiten.
In der erst Ausschreibung sind dem Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss die wesentlichen Parameter vor dem Beginn des Vergabever-
fahren als Mitteilungsvorlage vorzustellen. Der Verwaltung wird für 
die Umsetzung ein Budget von 15.000 EUR (brutto) zur Verfügung 
gestellt. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Für den vorliegenden 2. Beschlussvorschlag aus dem Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss stellt die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ei-
nen Änderungsantrag. Eine Favorisierung auf die Option 3 soll nicht 
erfolgen. Die folgende Abstimmung ergeht allerdings über den 
vorliegenden 2. Beschlussvorschlag (inkl. der Favorisierung auf die 
Option 3) aus dem Sport-, Kultur- und Sozialausschuss.
Beschluss: Für die erste Ausschreibung favorisiert die Gemeindever-
tretung eine Ausschreibungsoption mit der Erarbeitung des Leis-
tungsverzeichnisses und rechtlicher Beratung wie in Option 3 be-
schrieben. Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 
3 Stimmenthaltung(en)
14. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad 
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung bekräftigt ihre Beschlüsse 
vom 29.08.2019 zum Neubau der Kindertagesstätte Regenbogen/
Hainpfad. Die Inhalte des Beschlusses Drucksache VI/288 vom 
29.08.2019 sowie der Beschlussvorlage Drucksache VI/289 (Antrag 
von SPD und CDU vom 15.08.2019) sollen Grundlage der Planung 
sein. Abweichend zu damals soll Modulbauweise bevorzugtes Ziel 
sein. Beratungsergebnis: Einstimmig, 6 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, die Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstät-
te Regenbogen / Hainpfad mit den Leistungsphasen 1-9 (HOAI) aus-
zuschreiben und stufenweise zu vergeben.
Die erste Stufe ist spätestens vor Beauftragung der Leistungsphase 5 
vorzusehen. Dabei soll als Maßgabe für die Planer angegeben wer-
den, dass Modulbauweise das bevorzugte Ziel der Planung sein soll.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, dass das Ergebnis 
der Planungsarbeiten Leistungsphase 4 (HOAI) der Gemeindevertre-
tung oder, sofern er früher tagt, direkt dem Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss zur Beratung und weiteren Beschlussfassung vor-
gelegt wird. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
15. Beschluss über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen;
Drucksache VII/45
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt,

- der langjährigen Beigeordneten Helga Staudt die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrenbeigeordnete“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Horst Müller die Ehren-
bezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- der langjährigen Gemeindevertreter Alois Reichel die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Francisco Roda-Gracia 
die Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Karl-Heinz Thomas die 
Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Herbert Broj die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“, zu verleihen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
16. Änderung Bebauungsplan SVE Gelände/Kinderspielplatz/
Skaterbahn/Sportgelände Bebauungsplan „Sportgelände – 1. 
Änderung Kita Hainpfad“ Hier: Satzungsbeschluss gemäß § 
10 BauGB
Drucksache VI/264 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Abwägungsvor-
schläge. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Kita Hainpfad“ 
eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplanentwurf „Kita Hainpfad“ wird hiermit als Ent-
wurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB anerkannt und gebilligt. Es wird beschlossen, das weitere 
Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan auf dieser planeri-
schen Grundlage durchzuführen. Grundlage obiger Beschlussfas-
sung ist der vorgelegte Planungsentwurf des Planungsbüros Pla-
nungsgruppe Darmstadt mit Planstand 12.07.2021 (Zeichnung) 
bzw. „Juni 2021“ (textl. Festsetzungen).
…mit folgenden Änderungen:

- Der Geltungsbereich wird gemäß Skizze verändert (s. Antrag 
der <GfE>-Fraktion zur Vorlage VII/36 vom 21.5.2021, Abbil-
dung 1: die blau eingefärbte Teilfläche) …sofern…
a) der Baukörper gem. Vorplanung von braun+resler weiterhin 
planungsrechtlich möglich ist
b) die Zustimmung des SVE erfolgt
c) einer Ausweitung des Kinderspielplatzes auf festgesetzter 
Sportfläche keine offensichtlichen Hinderungsgründe entge-
genstehen
Wenn eine der Bedingungen a) bis c) nicht erfüllt werden kann, 
wird die Offenlage auf Grundlage der heute (14.06.2021) vor-
liegenden Planungen beschlossen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
17. Einsetzung eines Akteneinsichtsausschuss nach § 50 HGO 
Antrag der CDU-Fraktion
Drucksache VII/46
Der Gemeindevertreter Klaus Süllow (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
verlässt vor Einstieg in die Beratung wegen Interessenkollision den 
Sitzungssaal. Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Bil-
dung eines Akteneinsichtausschusses (HGO § 50) und beauftragt 
hiermit den Haupt- und Finanzausschuss mit der Akteneinsicht.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 8 
Stimmenthaltung(en)
18. Durchfahrt von LKW´s größer 7,5 Tonnen durch Bahnstra-
ße/Wilhelm-Leuschner-Str. trotz Verbotsschild -Anfrage der 
CDU-Fraktion-
Drucksache VI/223 2. Ergänzung
Die CDU-Fraktion bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
Die mündliche Antwort des Gemeindevorstands durch Bürgermeis-
terin Claudia Lange wird wie folgt zusammengefasst: Die Verfahren 
gegen Verstöße gegen die Ortsdurchfahrt mit Fahrzeugen über 7,5t.
wurden zu Gunsten der Betroffenen entschieden, da diese geltend 
machten, zu örtlichen Baustellen gefahren zu sein.
Der Fragesteller übt sein Rederecht auf eine von zwei Zusatzfragen 
aus und fragt an, ob die Hoheit zur Stellung von Straßenschildern 
bzgl. der Tonnenanzahl bei der Gemeinde besteht.
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet, dass dem Stellen dieser 
Straßenschilder eine Begehung mit der Straßenbaubehörde und der 
Polizei oder eine Anhörung vorangehe, auf der Kreisstraße der zu-
ständigen Behörde des Landkreises.
20. Zuschuss der Gemeinde Erzhausen an den entstehenden 
laufenden Mietkosten der Langener Tafel e.V. Antrag der 
SPD-Fraktion
Drucksache VII/48
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN regt an, da es sich hier um 
einen geringen Betrag handelt, diesen nicht an den Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss und an den Haupt- und Finanzausschuss zu 
verweisen, sondern direkt einen Beschluss zu fassen.
Daraufhin entsteht eine kurze Diskussion und über den Änderungs-
antrag ergeht folgender Beschluss: Die Gemeindevertretung be-
schließt einen Zuschuss zu den laufenden Mietkosten der Langener 
Tafel e.V. in Höhe von 135,00 Euro je Monat für die Monate August 
bis Dezember 2021. Des Weiteren wird der Gemeindevorstand be-
auftragt zu prüfen, ob und in welchem Budget der Zuschuss in Hö-
he von insgesamt 675,00 Eruo für 2021 vorhanden ist.
Ab dem Haushalt 2022 ist jährlich ein Mietkostenzuschuss für die 
Langener Tafel in Höhe von 1.620 Euro im Ergebnishaushalt einzu-
planen. Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimme(n), 6 Gegenstimme(n), 3 
Stimmenthaltung(en)
21. Entwurf der überarbeiteten Entwässerungssatzung (EWS) 
hier: Vorlage eines beschlussfähigen Satzungsentwurfs, der 
in allen Einzelheiten dem geltendem Recht entspricht. Antrag 
der SPD-Fraktion
Drucksache VI/198 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, einen beschlussfähigen Satzungsentwurf einer Entwässe-
rungssatzung vorzulegen, der in allen Einzelheiten dem geltendem 
Recht entspricht. Das Ergebnis ist zur weiteren Beratung dem Haupt- 
und Finanzausschuss vorzulegen. Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 
Enthaltung(en)
22. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangs-
gesetzes (OZG) hier: Präsentation zum Sachstand Digitalisie-
rung und OZG
Drucksache VI/384 1. Ergänzung
Mitteilung: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand/die Verwaltung wird aufgefordert, 
konkrete Szenarien zur Unterstützung zu erarbeiten (inkl. auch 
Benennung von Kosten & Risiken)
b) Der AK Digitalisierung mit seiner Expertise soll mit in die Be-
ratungsrunde aufgenommen werden, um belastbare Zeitpläne 
und mögliche Lösungsszenarien zu erarbeiten.
c) Spätestens nach der Sommerpause sollen hier erste Vorschlä-
ge dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung/Beschluss-
empfehlung vorgelegt werden.
d) Der Vorgang verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltung(en)
23. Mitteilungen
Die Vorsitzende Tanja Launer teilt mit, dass am
30.08.2021 um 19:30 Uhr die 3. Sitzung des Ältestenrates (optional 
und nichtöffentlich)
06.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschusses
09.09.2021 um 17:00 Uhr die 5. Sitzung des Kinder- und Jugend-
parlamentes
13.09.2021 um 19:30 Uhr die 4. Sitzung des Ältestenrates (nicht-
öffentlich)
13.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Sport-, Kultur- und 
Sozialausschusses
14.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung des Ausländerbeirates
20.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung der Gemeindevertretung
stattfindet.

Da keine Mitteilungen und weitere Anfragen vorliegen, schließt der 
Vorsitzende gegen 22:26 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:                  Die Vorsitzende:
Alexander Steinmetz                   Tanja Launer
(Schriftführer)

Gemeindevertretung Erzhausen
NIEDERSCHRIFT zur 3. Sitzung
am Montag, den 12.07.2021.

Sitzungsbeginn: 20:07 Uhr             Sitzungsende: 22:26 Uhr

Es waren anwesend:
Gemeindevorstand:
Frau Claudia Lange, Bürgermeisterin
Herr Dr. Andreas Heidenreich, 1. Beigeordneter
Frau Adelheid Klaus, Beigeordnete
Herr Roland Luley, Beigeordneter
Herr Hubertus Riedl, Beigeordneter, 20:15 - 22:26 Uhr

Gemeindevertretung:
<GfE>:
Herr Roland Blüm, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Markus Boulanger, Gemeindevertreter
Herr Andreas Gottsmann, Gemeindevertreter
Frau Tanja Launer, Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Tobias Pippart, Gemeindevertreter
Herr Dr. Jochen Schütze, Gemeindevertreter
Herr Wolfgang Sperber, Gemeindevertreter

SPD:
Frau Emilie Becker, Gemeindevertreterin
Herr Pirmin Bozkurt, Gemeindevertreter
Herr Jörg Dohn, Gemeindevertreter
Frau Özlem Gün, Stellv. Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Dietrich Schmid, Gemeindevertreter
Herr Norman Schneider, Gemeindevertreter

CDU:
Herr Reinhard Neumann, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Daniel Seibold, Gemeindevertreter
Herr Christian Spohn, Gemeindevertreter

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:
Herr Bastian Endres, Gemeindevertreter
Herr Florian Heidenreich, Gemeindevertreter
Frau Aylin Hoffmann, Gemeindevertreterin
Frau Lotta Ludwig, Gemeindevertreterin
Frau Julia Sipreck, Gemeindevertreterin
Herr Klaus Süllow, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Schriftführer:
Herr Alexander Steinmetz, Schriftführer

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendun-
gen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt die 
Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und fristgerecht ein-
berufene 3. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 22 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden auch 
nicht erhoben.
2. Bericht des Gemeindevorstandes
Für den Gemeindevorstand berichtet Bürgermeisterin Claudia Lange 
(hier über den aktuellen Stand zum Onlinezugangsgesetz):

• Das Gesetz ist im August 2017 in Kraft getreten und verlangt 
von Bund, Ländern und Kommunen, dass bis Ende 2022 alle 
Verwaltungsleistungen den Bürgern online zur Verfügung ste-
hen.
• Zunächst waren es über 580 Leistungen, nach Depriorisierung 
sind aktuell noch ca. 450 Leistungen umzusetzen.
• In Hessen gibt es eine Koordinierungsstelle für die Umset-
zung des OZG, die die Kommunen auch berät. Die technische 
Umsetzung erfolgt in Hessen zu wesentlichen Teilen durch die 
EKOM21. Die betreibt sogenannte Digitalisierungsfabriken. In 
diesen Fabriken werden Prozesse geschaffen, mit denen solche 
digitalen Leistungen angeboten werden können. Modellkom-
munen arbeiten an der Entstehung der Prozesse in den Fabriken 
mit. Das soll Praxistauglichkeit der Prozesse gewährleisten. Den 
Hessischen Kommunen stehen aktuell auf der Prozessplattform 
Civento 44 Prozesse zur Verfügung, ca. 100 Prozesse sind laut 
der Koordinierungsstelle bereits fertig.
• Darmstadt ist Modellkommune und arbeitet in den Digitali-
sierungsfabriken der EKOM 21 an der Erstellung von Prozessen 
aktiv mit. Darmstadt und die Kreiskommunen DaDi sind in vier 
„Clustern“ organisiert und teilen sich die Aufgaben. Es findet 
ein Austausch innerhalb der Cluster und Cluster übergreifend 
statt, um die Praxistauglichkeit der Ergebnisse für große und 
kleine Kommunen zu gewährleisten. Davon profitiert auch Erz-
hausen.
• Erzhausen hat den Vertrag über die Interkommunale Zusam-
menarbeit mit Pfungstadt, Weiterstadt, Griesheim, Otzberg und 
Messel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.2.2021, DS 
VI/369) unterschrieben. Die Gemeinden bilden „Cluster 2“.
• Erzhausen und Cluster 2 sind aktuell in der Prüfung, welche 
Leistungen papierhaft oder in digitaler Form vorhanden sind 
oder sogar schon über Fachverfahren angeboten werden und 
welche davon in allen sechs Kommunen vorkommen. Mit deren 
Umsetzung soll anschließend mit Priorität begonnen werden.
• Es gibt Fachverfahren von der EKOM21 und von anderen An-
bietern, die mit rechtlich geprüften Texten ohne Anpassung von 
den Kommunen übernommen werden können. Und es gibt 
solche Prozesse, ohne Änderung geeignet sind oder die ange-
passt werden müssen. Erzhausen nutzt bereits Verfahren und 
Prozesse, wo andere Kommunen noch umstellen müssen. Bei-
spiele sind der Rechnungsworkflow, der Online-Wahlschein, der 
Mängelmelder, die Belegung des Bürgerhauses und der Grill-
hütte, online-Recherche der Bücherei, SD-Net und Kigaroo. Als 
nächstes steht eine Plattform für das Einwohnermeldeamt an.
• Die Erkenntnis selbst bei vermeintlich einfachen Prozessen 
wie der An-/Abmeldung eines Hundes ist, dass die Anpassung 
an die örtlichen Verhältnisse und Schnittstellen (Ordnungsamt, 
Finanzverwaltung etc.) zeitaufwändig ist und IT-Sachverstand 
erfordert. Zitat aus Cluster 4 „200 Prozesse in dieser Weise zu 
machen funktioniert nicht.“ Kommunen, die früh begonnen ha-
ben, eigene Prozesse zu erstellen, stellen fest, dass diese jetzt 
kostenfrei auf dem OZG-Portal angeboten werden. Fazit: Nicht 
allein vorpreschen, sondern warten, was aus den Fabriken be-
reitgestellt wird.
• Erzhausen hat bereits die Prozessplattform Civento und die 
neue Homepage-Umgebung der EKOM21 sowie das Design. 
Die gewünschte Struktur im Megamenü ist definiert. Der nächs-
te Schritt ist das Befüllen der neuen Homepage mit Inhalten. Die 
neue Homepage kann anschließend die Schnittstellen zu bereits 
elektronisch verfügbaren Leistungen aufnehmen.
• Erzhausen ist außerdem als Mitglied der Gemeinschaftskasse 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg bei der nächsten Gruppe 
der Kommunen, für die e-Payment eingerichtet wird. Außer-
dem haben die Gemeinschaftskasse und die Mitgliedskommu-
nen beschlossen, gemeinsam ein Produkt der EKOM21 für die 
e-Akte und die digitale Archivierung anzuschaffen. E-Akte und 
digitale Archivierung sind unter dem OZG nicht gefordert. Die-
ses regelt nur das Angebot gegenüber dem Bürger, aber nicht, 
wie die interne Verarbeitung innerhalb der Verwaltung erfolgt. 
Die Kommunen nutzen aber die mit dem OZG verbundene Dy-
namik, um auch die verwaltungsinternen Abläufe sukzessive zu 
digitalisieren.
• Thema Authentifizierung: Aktuell problematisch. Es gibt noch 
kein bundeseinheitliches sicheres Benutzerkonto, und das in 
Hessen eingeführte Servicekonto steht nicht mehr zur Verfü-
gung. eID und andere Legitimationsansätze sind noch in Arbeit. 
Dies ist aktuell kein Thema für eine einzelne Kommune.
• Thema Digitalisierungsstrategie: Aus Darmstadt/DaDi bisher 
nur Darmstadt eine Digitalisierungsstrategie entworfen und eine 
Kommune eine Roadmap entwickelt. Das Thema wird künftig 
mehr Bedeutung bekommen.
• Erzhausen hat an einer Digitalisierungsberatung der EKOM21 
teilgenommen, die Teilnahme an einem zweiten Modul steht 
noch aus.
• Budget: Die Unterstützung des Landes Hessen und der 
EKOM21 wurde in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut. 
Aufgrund des dynamischen Umfeldes ist es für die Kommunen 
schwer, den konkreten Bedarf zu ermitteln. Bsp.: Budget, das für 
den Erwerb von Civento vorgesehen war, war nicht erforderlich, 
weil Civento kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Kosten für 
externe Beratung können ermittelt werden, wenn klar ist, was 
durch die Kooperation der Cluster-Kommunen nicht abgedeckt 
werden kann. Das Budget des Haushaltes 2021 von insgesamt 
65.000 EUR wird den Bedarf nach aktuellem Kenntnisstand gut 
abdecken.
• Ressourcen: In DaDi gehört Erzhausen zu den Kommunen im 
Kreis, die IT-Expertise im Haus haben. Erzhausen profitiert da-
von, da die Lösungen schneller und finanziell günstiger sind als 
im Fall von externer Beratung: Wenige Experten bei aktuell sehr 
hoher Nachfrage. Bei vielen der kleinen Kommunen ist das nicht 
der Fall. Das führt zu Anfragen, ob gemeinsame Lösungen, Ver-
tretungsregelungen oder qualifizierte Beiträge zu den Clustertä-
tigkeiten geleistet werden können. Der Ressourceneinsatz hat 
noch Optimierungspotential.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
berichtet von der Sitzung des Fachausschusses am 24.06.2021 und 
der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses gemeinsam 
mit dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 08.07.2021. 
Des Weiteren berichtet er von der konstituierenden Sitzung der Ver-
bandsversammlung NGA-Netz.
Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 
28.06.2021 berichtet dessen stellvertretender Vorsitzender Dr. Jo-
chen Schütze. Norman Schneider berichtet von der letzten Sitzung 
der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egels-
bach/Erzhausen. Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses Lotta Ludwig berichtet von der Sitzung des Fachausschus-
ses am 21.06.2021. Wolfgang Sperber berichtet von der konstituie-
renden Sitzung der Verbandsversammlung der Gemeinschaftskasse 
Darmstadt-Dieburg.

Teil A:

4. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss und Haupt- und Finanzaus-
schuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
5. FSC-Zertifizierung des Erzhäuser Gemeindewaldes; hier: 
Fortsetzung der Zertifizierung
Drucksache VII/42
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Haupt- und Finanzausschuss und den Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
6. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Bericht ge-
mäß § 106 HGO
Drucksache VI/379
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 
106 HGO über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres 
zur Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
7. Jahresabschluss 2019 hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 
9 HGO
Drucksache VI/381
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 
2019 und die Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
8. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO 
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386
Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 
31.12.2020 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur 
Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
9. Arbeitskreis „Helfer-Retter-Zentrums“ hier: Weitere Vorge-
hensweise / Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer zum 
Verkauf der Grundstücke
Drucksache VI/250 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachteraus-
schuss für Immobilienwerte anzurufen und einen realistischen 
Verkehrswert und damit möglichen Kaufpreis für die Grundstü-
cke dort einzuholen.
b) Mit diesem dann vorliegenden Wert soll der Gemeindevor-
stand die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der Eigentümer 
nochmals überprüfen.
c) Die dem Arbeitskreis vorliegenden Planungsunterlagen für 
das Helfer-Retter-Zentrum sind dem Ausschuss zur Verfügung 
zu stellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
10. Sanierung Fassade Bauhof
Drucksache VII/43
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und Haupt- und Finanz-
ausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
11. Erstellung eines Ausgleichsflächen-Katasters für die Erz-
häuser Gemarkung Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN
Drucksache VII/44
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Aufstellung von Fußgänger-Wegweisern in Erzhausen An-
trag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Drucksache VII/47
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)

Teil B:

19. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Haupt-
straße II - 6. Änderung“ Beschlussfassung zur Prüfung der 
während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Drucksache VI/362 1. Ergänzung
Tanja Launer informiert, dass der Satzungsbeschluss über die Verän-
derungssperre der Niederschrift angefügt wird.
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
gemäß § 16 Abs. 1 BauGB die nachfolgende Satzung über eine 
Veränderungssperre nach § 14 BauGB. Der Gemeindevorstand wird 
beauftragt, die als Satzung beschlossene Veränderungssperre ge-
mäß § 16 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und damit 
wirksam werden zu lassen.
Begründung: Ziel des Bebauungsplanes „Nördlich Hauptstraße II –
6. Änderung““ ist es, u.a. die Baulücken einer städtebaulichen 
Ordnung zuzuführen und eine moderate Nachverdichtung in dem 
Plangebiet zu ermöglichen. Es wird befürchtet, dass durch Baumaß-
nahmen die nach § 34 BauGB zunächst genehmigungsfähig sind, 
diesen städtebaulichen Zielen nicht entsprochen wird.
Zur Sicherung der beabsichtigten Ziele ist eine Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße 
II – 6. Änderung“ gemäß § 16 Abs. 1 BauGB zwingend erforderlich, 
um insbesondere die obengenannten Ziele und Zwecke der Planung 
zu gewährleisten. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
13. Ausschreibungsverfahren: Essensverpflegung in den kom-
munalen Kindertagesstätten
Drucksache VII/34
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, das Vergabever-
fahren für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertages-
stätten durchzuführen. Dies beinhaltet wiederkehrend entsprechen-
de Ausschreibungen sowie darauf resultierende Zuschlagserteilung. 
Die Gemeindevertretung ist im Rahmen des Jahresberichtes über die 
Zuschläge zu unterrichten. Notwendige Anpassungen der Satzung 
zur Kostendeckung sind vorzubereiten.
In der erst Ausschreibung sind dem Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss die wesentlichen Parameter vor dem Beginn des Vergabever-
fahren als Mitteilungsvorlage vorzustellen. Der Verwaltung wird für 
die Umsetzung ein Budget von 15.000 EUR (brutto) zur Verfügung 
gestellt. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Für den vorliegenden 2. Beschlussvorschlag aus dem Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss stellt die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ei-
nen Änderungsantrag. Eine Favorisierung auf die Option 3 soll nicht 
erfolgen. Die folgende Abstimmung ergeht allerdings über den 
vorliegenden 2. Beschlussvorschlag (inkl. der Favorisierung auf die 
Option 3) aus dem Sport-, Kultur- und Sozialausschuss.
Beschluss: Für die erste Ausschreibung favorisiert die Gemeindever-
tretung eine Ausschreibungsoption mit der Erarbeitung des Leis-
tungsverzeichnisses und rechtlicher Beratung wie in Option 3 be-
schrieben. Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 
3 Stimmenthaltung(en)
14. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad 
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung bekräftigt ihre Beschlüsse 
vom 29.08.2019 zum Neubau der Kindertagesstätte Regenbogen/
Hainpfad. Die Inhalte des Beschlusses Drucksache VI/288 vom 
29.08.2019 sowie der Beschlussvorlage Drucksache VI/289 (Antrag 
von SPD und CDU vom 15.08.2019) sollen Grundlage der Planung 
sein. Abweichend zu damals soll Modulbauweise bevorzugtes Ziel 
sein. Beratungsergebnis: Einstimmig, 6 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, die Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstät-
te Regenbogen / Hainpfad mit den Leistungsphasen 1-9 (HOAI) aus-
zuschreiben und stufenweise zu vergeben.
Die erste Stufe ist spätestens vor Beauftragung der Leistungsphase 5 
vorzusehen. Dabei soll als Maßgabe für die Planer angegeben wer-
den, dass Modulbauweise das bevorzugte Ziel der Planung sein soll.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, dass das Ergebnis 
der Planungsarbeiten Leistungsphase 4 (HOAI) der Gemeindevertre-
tung oder, sofern er früher tagt, direkt dem Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss zur Beratung und weiteren Beschlussfassung vor-
gelegt wird. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
15. Beschluss über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen;
Drucksache VII/45
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt,

- der langjährigen Beigeordneten Helga Staudt die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrenbeigeordnete“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Horst Müller die Ehren-
bezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- der langjährigen Gemeindevertreter Alois Reichel die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Francisco Roda-Gracia 
die Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Karl-Heinz Thomas die 
Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Herbert Broj die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“, zu verleihen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
16. Änderung Bebauungsplan SVE Gelände/Kinderspielplatz/
Skaterbahn/Sportgelände Bebauungsplan „Sportgelände – 1. 
Änderung Kita Hainpfad“ Hier: Satzungsbeschluss gemäß § 
10 BauGB
Drucksache VI/264 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Abwägungsvor-
schläge. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Kita Hainpfad“ 
eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplanentwurf „Kita Hainpfad“ wird hiermit als Ent-
wurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB anerkannt und gebilligt. Es wird beschlossen, das weitere 
Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan auf dieser planeri-
schen Grundlage durchzuführen. Grundlage obiger Beschlussfas-
sung ist der vorgelegte Planungsentwurf des Planungsbüros Pla-
nungsgruppe Darmstadt mit Planstand 12.07.2021 (Zeichnung) 
bzw. „Juni 2021“ (textl. Festsetzungen).
…mit folgenden Änderungen:

- Der Geltungsbereich wird gemäß Skizze verändert (s. Antrag 
der <GfE>-Fraktion zur Vorlage VII/36 vom 21.5.2021, Abbil-
dung 1: die blau eingefärbte Teilfläche) …sofern…
a) der Baukörper gem. Vorplanung von braun+resler weiterhin 
planungsrechtlich möglich ist
b) die Zustimmung des SVE erfolgt
c) einer Ausweitung des Kinderspielplatzes auf festgesetzter 
Sportfläche keine offensichtlichen Hinderungsgründe entge-
genstehen
Wenn eine der Bedingungen a) bis c) nicht erfüllt werden kann, 
wird die Offenlage auf Grundlage der heute (14.06.2021) vor-
liegenden Planungen beschlossen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
17. Einsetzung eines Akteneinsichtsausschuss nach § 50 HGO 
Antrag der CDU-Fraktion
Drucksache VII/46
Der Gemeindevertreter Klaus Süllow (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
verlässt vor Einstieg in die Beratung wegen Interessenkollision den 
Sitzungssaal. Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Bil-
dung eines Akteneinsichtausschusses (HGO § 50) und beauftragt 
hiermit den Haupt- und Finanzausschuss mit der Akteneinsicht.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 8 
Stimmenthaltung(en)
18. Durchfahrt von LKW´s größer 7,5 Tonnen durch Bahnstra-
ße/Wilhelm-Leuschner-Str. trotz Verbotsschild -Anfrage der 
CDU-Fraktion-
Drucksache VI/223 2. Ergänzung
Die CDU-Fraktion bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
Die mündliche Antwort des Gemeindevorstands durch Bürgermeis-
terin Claudia Lange wird wie folgt zusammengefasst: Die Verfahren 
gegen Verstöße gegen die Ortsdurchfahrt mit Fahrzeugen über 7,5t.
wurden zu Gunsten der Betroffenen entschieden, da diese geltend 
machten, zu örtlichen Baustellen gefahren zu sein.
Der Fragesteller übt sein Rederecht auf eine von zwei Zusatzfragen 
aus und fragt an, ob die Hoheit zur Stellung von Straßenschildern 
bzgl. der Tonnenanzahl bei der Gemeinde besteht.
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet, dass dem Stellen dieser 
Straßenschilder eine Begehung mit der Straßenbaubehörde und der 
Polizei oder eine Anhörung vorangehe, auf der Kreisstraße der zu-
ständigen Behörde des Landkreises.
20. Zuschuss der Gemeinde Erzhausen an den entstehenden 
laufenden Mietkosten der Langener Tafel e.V. Antrag der 
SPD-Fraktion
Drucksache VII/48
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN regt an, da es sich hier um 
einen geringen Betrag handelt, diesen nicht an den Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss und an den Haupt- und Finanzausschuss zu 
verweisen, sondern direkt einen Beschluss zu fassen.
Daraufhin entsteht eine kurze Diskussion und über den Änderungs-
antrag ergeht folgender Beschluss: Die Gemeindevertretung be-
schließt einen Zuschuss zu den laufenden Mietkosten der Langener 
Tafel e.V. in Höhe von 135,00 Euro je Monat für die Monate August 
bis Dezember 2021. Des Weiteren wird der Gemeindevorstand be-
auftragt zu prüfen, ob und in welchem Budget der Zuschuss in Hö-
he von insgesamt 675,00 Eruo für 2021 vorhanden ist.
Ab dem Haushalt 2022 ist jährlich ein Mietkostenzuschuss für die 
Langener Tafel in Höhe von 1.620 Euro im Ergebnishaushalt einzu-
planen. Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimme(n), 6 Gegenstimme(n), 3 
Stimmenthaltung(en)
21. Entwurf der überarbeiteten Entwässerungssatzung (EWS) 
hier: Vorlage eines beschlussfähigen Satzungsentwurfs, der 
in allen Einzelheiten dem geltendem Recht entspricht. Antrag 
der SPD-Fraktion
Drucksache VI/198 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, einen beschlussfähigen Satzungsentwurf einer Entwässe-
rungssatzung vorzulegen, der in allen Einzelheiten dem geltendem 
Recht entspricht. Das Ergebnis ist zur weiteren Beratung dem Haupt- 
und Finanzausschuss vorzulegen. Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 
Enthaltung(en)
22. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangs-
gesetzes (OZG) hier: Präsentation zum Sachstand Digitalisie-
rung und OZG
Drucksache VI/384 1. Ergänzung
Mitteilung: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand/die Verwaltung wird aufgefordert, 
konkrete Szenarien zur Unterstützung zu erarbeiten (inkl. auch 
Benennung von Kosten & Risiken)
b) Der AK Digitalisierung mit seiner Expertise soll mit in die Be-
ratungsrunde aufgenommen werden, um belastbare Zeitpläne 
und mögliche Lösungsszenarien zu erarbeiten.
c) Spätestens nach der Sommerpause sollen hier erste Vorschlä-
ge dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung/Beschluss-
empfehlung vorgelegt werden.
d) Der Vorgang verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltung(en)
23. Mitteilungen
Die Vorsitzende Tanja Launer teilt mit, dass am
30.08.2021 um 19:30 Uhr die 3. Sitzung des Ältestenrates (optional 
und nichtöffentlich)
06.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschusses
09.09.2021 um 17:00 Uhr die 5. Sitzung des Kinder- und Jugend-
parlamentes
13.09.2021 um 19:30 Uhr die 4. Sitzung des Ältestenrates (nicht-
öffentlich)
13.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Sport-, Kultur- und 
Sozialausschusses
14.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung des Ausländerbeirates
20.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung der Gemeindevertretung
stattfindet.

Da keine Mitteilungen und weitere Anfragen vorliegen, schließt der 
Vorsitzende gegen 22:26 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:                  Die Vorsitzende:
Alexander Steinmetz                   Tanja Launer
(Schriftführer)

Gemeindevertretung Erzhausen
NIEDERSCHRIFT zur 3. Sitzung
am Montag, den 12.07.2021.

Sitzungsbeginn: 20:07 Uhr             Sitzungsende: 22:26 Uhr

Es waren anwesend:
Gemeindevorstand:
Frau Claudia Lange, Bürgermeisterin
Herr Dr. Andreas Heidenreich, 1. Beigeordneter
Frau Adelheid Klaus, Beigeordnete
Herr Roland Luley, Beigeordneter
Herr Hubertus Riedl, Beigeordneter, 20:15 - 22:26 Uhr

Gemeindevertretung:
<GfE>:
Herr Roland Blüm, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Markus Boulanger, Gemeindevertreter
Herr Andreas Gottsmann, Gemeindevertreter
Frau Tanja Launer, Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Tobias Pippart, Gemeindevertreter
Herr Dr. Jochen Schütze, Gemeindevertreter
Herr Wolfgang Sperber, Gemeindevertreter

SPD:
Frau Emilie Becker, Gemeindevertreterin
Herr Pirmin Bozkurt, Gemeindevertreter
Herr Jörg Dohn, Gemeindevertreter
Frau Özlem Gün, Stellv. Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Dietrich Schmid, Gemeindevertreter
Herr Norman Schneider, Gemeindevertreter

CDU:
Herr Reinhard Neumann, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Daniel Seibold, Gemeindevertreter
Herr Christian Spohn, Gemeindevertreter

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:
Herr Bastian Endres, Gemeindevertreter
Herr Florian Heidenreich, Gemeindevertreter
Frau Aylin Hoffmann, Gemeindevertreterin
Frau Lotta Ludwig, Gemeindevertreterin
Frau Julia Sipreck, Gemeindevertreterin
Herr Klaus Süllow, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Schriftführer:
Herr Alexander Steinmetz, Schriftführer

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendun-
gen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt die 
Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und fristgerecht ein-
berufene 3. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 22 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden auch 
nicht erhoben.
2. Bericht des Gemeindevorstandes
Für den Gemeindevorstand berichtet Bürgermeisterin Claudia Lange 
(hier über den aktuellen Stand zum Onlinezugangsgesetz):

• Das Gesetz ist im August 2017 in Kraft getreten und verlangt 
von Bund, Ländern und Kommunen, dass bis Ende 2022 alle 
Verwaltungsleistungen den Bürgern online zur Verfügung ste-
hen.
• Zunächst waren es über 580 Leistungen, nach Depriorisierung 
sind aktuell noch ca. 450 Leistungen umzusetzen.
• In Hessen gibt es eine Koordinierungsstelle für die Umset-
zung des OZG, die die Kommunen auch berät. Die technische 
Umsetzung erfolgt in Hessen zu wesentlichen Teilen durch die 
EKOM21. Die betreibt sogenannte Digitalisierungsfabriken. In 
diesen Fabriken werden Prozesse geschaffen, mit denen solche 
digitalen Leistungen angeboten werden können. Modellkom-
munen arbeiten an der Entstehung der Prozesse in den Fabriken 
mit. Das soll Praxistauglichkeit der Prozesse gewährleisten. Den 
Hessischen Kommunen stehen aktuell auf der Prozessplattform 
Civento 44 Prozesse zur Verfügung, ca. 100 Prozesse sind laut 
der Koordinierungsstelle bereits fertig.
• Darmstadt ist Modellkommune und arbeitet in den Digitali-
sierungsfabriken der EKOM 21 an der Erstellung von Prozessen 
aktiv mit. Darmstadt und die Kreiskommunen DaDi sind in vier 
„Clustern“ organisiert und teilen sich die Aufgaben. Es findet 
ein Austausch innerhalb der Cluster und Cluster übergreifend 
statt, um die Praxistauglichkeit der Ergebnisse für große und 
kleine Kommunen zu gewährleisten. Davon profitiert auch Erz-
hausen.
• Erzhausen hat den Vertrag über die Interkommunale Zusam-
menarbeit mit Pfungstadt, Weiterstadt, Griesheim, Otzberg und 
Messel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.2.2021, DS 
VI/369) unterschrieben. Die Gemeinden bilden „Cluster 2“.
• Erzhausen und Cluster 2 sind aktuell in der Prüfung, welche 
Leistungen papierhaft oder in digitaler Form vorhanden sind 
oder sogar schon über Fachverfahren angeboten werden und 
welche davon in allen sechs Kommunen vorkommen. Mit deren 
Umsetzung soll anschließend mit Priorität begonnen werden.
• Es gibt Fachverfahren von der EKOM21 und von anderen An-
bietern, die mit rechtlich geprüften Texten ohne Anpassung von 
den Kommunen übernommen werden können. Und es gibt 
solche Prozesse, ohne Änderung geeignet sind oder die ange-
passt werden müssen. Erzhausen nutzt bereits Verfahren und 
Prozesse, wo andere Kommunen noch umstellen müssen. Bei-
spiele sind der Rechnungsworkflow, der Online-Wahlschein, der 
Mängelmelder, die Belegung des Bürgerhauses und der Grill-
hütte, online-Recherche der Bücherei, SD-Net und Kigaroo. Als 
nächstes steht eine Plattform für das Einwohnermeldeamt an.
• Die Erkenntnis selbst bei vermeintlich einfachen Prozessen 
wie der An-/Abmeldung eines Hundes ist, dass die Anpassung 
an die örtlichen Verhältnisse und Schnittstellen (Ordnungsamt, 
Finanzverwaltung etc.) zeitaufwändig ist und IT-Sachverstand 
erfordert. Zitat aus Cluster 4 „200 Prozesse in dieser Weise zu 
machen funktioniert nicht.“ Kommunen, die früh begonnen ha-
ben, eigene Prozesse zu erstellen, stellen fest, dass diese jetzt 
kostenfrei auf dem OZG-Portal angeboten werden. Fazit: Nicht 
allein vorpreschen, sondern warten, was aus den Fabriken be-
reitgestellt wird.
• Erzhausen hat bereits die Prozessplattform Civento und die 
neue Homepage-Umgebung der EKOM21 sowie das Design. 
Die gewünschte Struktur im Megamenü ist definiert. Der nächs-
te Schritt ist das Befüllen der neuen Homepage mit Inhalten. Die 
neue Homepage kann anschließend die Schnittstellen zu bereits 
elektronisch verfügbaren Leistungen aufnehmen.
• Erzhausen ist außerdem als Mitglied der Gemeinschaftskasse 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg bei der nächsten Gruppe 
der Kommunen, für die e-Payment eingerichtet wird. Außer-
dem haben die Gemeinschaftskasse und die Mitgliedskommu-
nen beschlossen, gemeinsam ein Produkt der EKOM21 für die 
e-Akte und die digitale Archivierung anzuschaffen. E-Akte und 
digitale Archivierung sind unter dem OZG nicht gefordert. Die-
ses regelt nur das Angebot gegenüber dem Bürger, aber nicht, 
wie die interne Verarbeitung innerhalb der Verwaltung erfolgt. 
Die Kommunen nutzen aber die mit dem OZG verbundene Dy-
namik, um auch die verwaltungsinternen Abläufe sukzessive zu 
digitalisieren.
• Thema Authentifizierung: Aktuell problematisch. Es gibt noch 
kein bundeseinheitliches sicheres Benutzerkonto, und das in 
Hessen eingeführte Servicekonto steht nicht mehr zur Verfü-
gung. eID und andere Legitimationsansätze sind noch in Arbeit. 
Dies ist aktuell kein Thema für eine einzelne Kommune.
• Thema Digitalisierungsstrategie: Aus Darmstadt/DaDi bisher 
nur Darmstadt eine Digitalisierungsstrategie entworfen und eine 
Kommune eine Roadmap entwickelt. Das Thema wird künftig 
mehr Bedeutung bekommen.
• Erzhausen hat an einer Digitalisierungsberatung der EKOM21 
teilgenommen, die Teilnahme an einem zweiten Modul steht 
noch aus.
• Budget: Die Unterstützung des Landes Hessen und der 
EKOM21 wurde in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut. 
Aufgrund des dynamischen Umfeldes ist es für die Kommunen 
schwer, den konkreten Bedarf zu ermitteln. Bsp.: Budget, das für 
den Erwerb von Civento vorgesehen war, war nicht erforderlich, 
weil Civento kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Kosten für 
externe Beratung können ermittelt werden, wenn klar ist, was 
durch die Kooperation der Cluster-Kommunen nicht abgedeckt 
werden kann. Das Budget des Haushaltes 2021 von insgesamt 
65.000 EUR wird den Bedarf nach aktuellem Kenntnisstand gut 
abdecken.
• Ressourcen: In DaDi gehört Erzhausen zu den Kommunen im 
Kreis, die IT-Expertise im Haus haben. Erzhausen profitiert da-
von, da die Lösungen schneller und finanziell günstiger sind als 
im Fall von externer Beratung: Wenige Experten bei aktuell sehr 
hoher Nachfrage. Bei vielen der kleinen Kommunen ist das nicht 
der Fall. Das führt zu Anfragen, ob gemeinsame Lösungen, Ver-
tretungsregelungen oder qualifizierte Beiträge zu den Clustertä-
tigkeiten geleistet werden können. Der Ressourceneinsatz hat 
noch Optimierungspotential.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
berichtet von der Sitzung des Fachausschusses am 24.06.2021 und 
der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses gemeinsam 
mit dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 08.07.2021. 
Des Weiteren berichtet er von der konstituierenden Sitzung der Ver-
bandsversammlung NGA-Netz.
Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 
28.06.2021 berichtet dessen stellvertretender Vorsitzender Dr. Jo-
chen Schütze. Norman Schneider berichtet von der letzten Sitzung 
der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egels-
bach/Erzhausen. Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses Lotta Ludwig berichtet von der Sitzung des Fachausschus-
ses am 21.06.2021. Wolfgang Sperber berichtet von der konstituie-
renden Sitzung der Verbandsversammlung der Gemeinschaftskasse 
Darmstadt-Dieburg.

Teil A:

4. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss und Haupt- und Finanzaus-
schuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
5. FSC-Zertifizierung des Erzhäuser Gemeindewaldes; hier: 
Fortsetzung der Zertifizierung
Drucksache VII/42
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Haupt- und Finanzausschuss und den Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
6. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Bericht ge-
mäß § 106 HGO
Drucksache VI/379
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 
106 HGO über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres 
zur Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
7. Jahresabschluss 2019 hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 
9 HGO
Drucksache VI/381
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 
2019 und die Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
8. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO 
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386
Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 
31.12.2020 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur 
Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
9. Arbeitskreis „Helfer-Retter-Zentrums“ hier: Weitere Vorge-
hensweise / Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer zum 
Verkauf der Grundstücke
Drucksache VI/250 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachteraus-
schuss für Immobilienwerte anzurufen und einen realistischen 
Verkehrswert und damit möglichen Kaufpreis für die Grundstü-
cke dort einzuholen.
b) Mit diesem dann vorliegenden Wert soll der Gemeindevor-
stand die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der Eigentümer 
nochmals überprüfen.
c) Die dem Arbeitskreis vorliegenden Planungsunterlagen für 
das Helfer-Retter-Zentrum sind dem Ausschuss zur Verfügung 
zu stellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
10. Sanierung Fassade Bauhof
Drucksache VII/43
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und Haupt- und Finanz-
ausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
11. Erstellung eines Ausgleichsflächen-Katasters für die Erz-
häuser Gemarkung Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN
Drucksache VII/44
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Aufstellung von Fußgänger-Wegweisern in Erzhausen An-
trag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Drucksache VII/47
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)

Teil B:

19. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Haupt-
straße II - 6. Änderung“ Beschlussfassung zur Prüfung der 
während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Drucksache VI/362 1. Ergänzung
Tanja Launer informiert, dass der Satzungsbeschluss über die Verän-
derungssperre der Niederschrift angefügt wird.
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
gemäß § 16 Abs. 1 BauGB die nachfolgende Satzung über eine 
Veränderungssperre nach § 14 BauGB. Der Gemeindevorstand wird 
beauftragt, die als Satzung beschlossene Veränderungssperre ge-
mäß § 16 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und damit 
wirksam werden zu lassen.
Begründung: Ziel des Bebauungsplanes „Nördlich Hauptstraße II –
6. Änderung““ ist es, u.a. die Baulücken einer städtebaulichen 
Ordnung zuzuführen und eine moderate Nachverdichtung in dem 
Plangebiet zu ermöglichen. Es wird befürchtet, dass durch Baumaß-
nahmen die nach § 34 BauGB zunächst genehmigungsfähig sind, 
diesen städtebaulichen Zielen nicht entsprochen wird.
Zur Sicherung der beabsichtigten Ziele ist eine Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße 
II – 6. Änderung“ gemäß § 16 Abs. 1 BauGB zwingend erforderlich, 
um insbesondere die obengenannten Ziele und Zwecke der Planung 
zu gewährleisten. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
13. Ausschreibungsverfahren: Essensverpflegung in den kom-
munalen Kindertagesstätten
Drucksache VII/34
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, das Vergabever-
fahren für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertages-
stätten durchzuführen. Dies beinhaltet wiederkehrend entsprechen-
de Ausschreibungen sowie darauf resultierende Zuschlagserteilung. 
Die Gemeindevertretung ist im Rahmen des Jahresberichtes über die 
Zuschläge zu unterrichten. Notwendige Anpassungen der Satzung 
zur Kostendeckung sind vorzubereiten.
In der erst Ausschreibung sind dem Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss die wesentlichen Parameter vor dem Beginn des Vergabever-
fahren als Mitteilungsvorlage vorzustellen. Der Verwaltung wird für 
die Umsetzung ein Budget von 15.000 EUR (brutto) zur Verfügung 
gestellt. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Für den vorliegenden 2. Beschlussvorschlag aus dem Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss stellt die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ei-
nen Änderungsantrag. Eine Favorisierung auf die Option 3 soll nicht 
erfolgen. Die folgende Abstimmung ergeht allerdings über den 
vorliegenden 2. Beschlussvorschlag (inkl. der Favorisierung auf die 
Option 3) aus dem Sport-, Kultur- und Sozialausschuss.
Beschluss: Für die erste Ausschreibung favorisiert die Gemeindever-
tretung eine Ausschreibungsoption mit der Erarbeitung des Leis-
tungsverzeichnisses und rechtlicher Beratung wie in Option 3 be-
schrieben. Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 
3 Stimmenthaltung(en)
14. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad 
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung bekräftigt ihre Beschlüsse 
vom 29.08.2019 zum Neubau der Kindertagesstätte Regenbogen/
Hainpfad. Die Inhalte des Beschlusses Drucksache VI/288 vom 
29.08.2019 sowie der Beschlussvorlage Drucksache VI/289 (Antrag 
von SPD und CDU vom 15.08.2019) sollen Grundlage der Planung 
sein. Abweichend zu damals soll Modulbauweise bevorzugtes Ziel 
sein. Beratungsergebnis: Einstimmig, 6 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, die Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstät-
te Regenbogen / Hainpfad mit den Leistungsphasen 1-9 (HOAI) aus-
zuschreiben und stufenweise zu vergeben.
Die erste Stufe ist spätestens vor Beauftragung der Leistungsphase 5 
vorzusehen. Dabei soll als Maßgabe für die Planer angegeben wer-
den, dass Modulbauweise das bevorzugte Ziel der Planung sein soll.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, dass das Ergebnis 
der Planungsarbeiten Leistungsphase 4 (HOAI) der Gemeindevertre-
tung oder, sofern er früher tagt, direkt dem Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss zur Beratung und weiteren Beschlussfassung vor-
gelegt wird. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
15. Beschluss über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen;
Drucksache VII/45
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt,

- der langjährigen Beigeordneten Helga Staudt die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrenbeigeordnete“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Horst Müller die Ehren-
bezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- der langjährigen Gemeindevertreter Alois Reichel die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Francisco Roda-Gracia 
die Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Karl-Heinz Thomas die 
Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Herbert Broj die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“, zu verleihen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
16. Änderung Bebauungsplan SVE Gelände/Kinderspielplatz/
Skaterbahn/Sportgelände Bebauungsplan „Sportgelände – 1. 
Änderung Kita Hainpfad“ Hier: Satzungsbeschluss gemäß § 
10 BauGB
Drucksache VI/264 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Abwägungsvor-
schläge. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Kita Hainpfad“ 
eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplanentwurf „Kita Hainpfad“ wird hiermit als Ent-
wurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB anerkannt und gebilligt. Es wird beschlossen, das weitere 
Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan auf dieser planeri-
schen Grundlage durchzuführen. Grundlage obiger Beschlussfas-
sung ist der vorgelegte Planungsentwurf des Planungsbüros Pla-
nungsgruppe Darmstadt mit Planstand 12.07.2021 (Zeichnung) 
bzw. „Juni 2021“ (textl. Festsetzungen).
…mit folgenden Änderungen:

- Der Geltungsbereich wird gemäß Skizze verändert (s. Antrag 
der <GfE>-Fraktion zur Vorlage VII/36 vom 21.5.2021, Abbil-
dung 1: die blau eingefärbte Teilfläche) …sofern…
a) der Baukörper gem. Vorplanung von braun+resler weiterhin 
planungsrechtlich möglich ist
b) die Zustimmung des SVE erfolgt
c) einer Ausweitung des Kinderspielplatzes auf festgesetzter 
Sportfläche keine offensichtlichen Hinderungsgründe entge-
genstehen
Wenn eine der Bedingungen a) bis c) nicht erfüllt werden kann, 
wird die Offenlage auf Grundlage der heute (14.06.2021) vor-
liegenden Planungen beschlossen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
17. Einsetzung eines Akteneinsichtsausschuss nach § 50 HGO 
Antrag der CDU-Fraktion
Drucksache VII/46
Der Gemeindevertreter Klaus Süllow (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
verlässt vor Einstieg in die Beratung wegen Interessenkollision den 
Sitzungssaal. Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Bil-
dung eines Akteneinsichtausschusses (HGO § 50) und beauftragt 
hiermit den Haupt- und Finanzausschuss mit der Akteneinsicht.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 8 
Stimmenthaltung(en)
18. Durchfahrt von LKW´s größer 7,5 Tonnen durch Bahnstra-
ße/Wilhelm-Leuschner-Str. trotz Verbotsschild -Anfrage der 
CDU-Fraktion-
Drucksache VI/223 2. Ergänzung
Die CDU-Fraktion bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
Die mündliche Antwort des Gemeindevorstands durch Bürgermeis-
terin Claudia Lange wird wie folgt zusammengefasst: Die Verfahren 
gegen Verstöße gegen die Ortsdurchfahrt mit Fahrzeugen über 7,5t.
wurden zu Gunsten der Betroffenen entschieden, da diese geltend 
machten, zu örtlichen Baustellen gefahren zu sein.
Der Fragesteller übt sein Rederecht auf eine von zwei Zusatzfragen 
aus und fragt an, ob die Hoheit zur Stellung von Straßenschildern 
bzgl. der Tonnenanzahl bei der Gemeinde besteht.
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet, dass dem Stellen dieser 
Straßenschilder eine Begehung mit der Straßenbaubehörde und der 
Polizei oder eine Anhörung vorangehe, auf der Kreisstraße der zu-
ständigen Behörde des Landkreises.
20. Zuschuss der Gemeinde Erzhausen an den entstehenden 
laufenden Mietkosten der Langener Tafel e.V. Antrag der 
SPD-Fraktion
Drucksache VII/48
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN regt an, da es sich hier um 
einen geringen Betrag handelt, diesen nicht an den Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss und an den Haupt- und Finanzausschuss zu 
verweisen, sondern direkt einen Beschluss zu fassen.
Daraufhin entsteht eine kurze Diskussion und über den Änderungs-
antrag ergeht folgender Beschluss: Die Gemeindevertretung be-
schließt einen Zuschuss zu den laufenden Mietkosten der Langener 
Tafel e.V. in Höhe von 135,00 Euro je Monat für die Monate August 
bis Dezember 2021. Des Weiteren wird der Gemeindevorstand be-
auftragt zu prüfen, ob und in welchem Budget der Zuschuss in Hö-
he von insgesamt 675,00 Eruo für 2021 vorhanden ist.
Ab dem Haushalt 2022 ist jährlich ein Mietkostenzuschuss für die 
Langener Tafel in Höhe von 1.620 Euro im Ergebnishaushalt einzu-
planen. Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimme(n), 6 Gegenstimme(n), 3 
Stimmenthaltung(en)
21. Entwurf der überarbeiteten Entwässerungssatzung (EWS) 
hier: Vorlage eines beschlussfähigen Satzungsentwurfs, der 
in allen Einzelheiten dem geltendem Recht entspricht. Antrag 
der SPD-Fraktion
Drucksache VI/198 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, einen beschlussfähigen Satzungsentwurf einer Entwässe-
rungssatzung vorzulegen, der in allen Einzelheiten dem geltendem 
Recht entspricht. Das Ergebnis ist zur weiteren Beratung dem Haupt- 
und Finanzausschuss vorzulegen. Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 
Enthaltung(en)
22. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangs-
gesetzes (OZG) hier: Präsentation zum Sachstand Digitalisie-
rung und OZG
Drucksache VI/384 1. Ergänzung
Mitteilung: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand/die Verwaltung wird aufgefordert, 
konkrete Szenarien zur Unterstützung zu erarbeiten (inkl. auch 
Benennung von Kosten & Risiken)
b) Der AK Digitalisierung mit seiner Expertise soll mit in die Be-
ratungsrunde aufgenommen werden, um belastbare Zeitpläne 
und mögliche Lösungsszenarien zu erarbeiten.
c) Spätestens nach der Sommerpause sollen hier erste Vorschlä-
ge dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung/Beschluss-
empfehlung vorgelegt werden.
d) Der Vorgang verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltung(en)
23. Mitteilungen
Die Vorsitzende Tanja Launer teilt mit, dass am
30.08.2021 um 19:30 Uhr die 3. Sitzung des Ältestenrates (optional 
und nichtöffentlich)
06.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschusses
09.09.2021 um 17:00 Uhr die 5. Sitzung des Kinder- und Jugend-
parlamentes
13.09.2021 um 19:30 Uhr die 4. Sitzung des Ältestenrates (nicht-
öffentlich)
13.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Sport-, Kultur- und 
Sozialausschusses
14.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung des Ausländerbeirates
20.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung der Gemeindevertretung
stattfindet.

Da keine Mitteilungen und weitere Anfragen vorliegen, schließt der 
Vorsitzende gegen 22:26 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:                  Die Vorsitzende:
Alexander Steinmetz                   Tanja Launer
(Schriftführer)
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Gemeindevertretung Erzhausen
NIEDERSCHRIFT zur 3. Sitzung
am Montag, den 12.07.2021.

Sitzungsbeginn: 20:07 Uhr             Sitzungsende: 22:26 Uhr

Es waren anwesend:
Gemeindevorstand:
Frau Claudia Lange, Bürgermeisterin
Herr Dr. Andreas Heidenreich, 1. Beigeordneter
Frau Adelheid Klaus, Beigeordnete
Herr Roland Luley, Beigeordneter
Herr Hubertus Riedl, Beigeordneter, 20:15 - 22:26 Uhr

Gemeindevertretung:
<GfE>:
Herr Roland Blüm, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Markus Boulanger, Gemeindevertreter
Herr Andreas Gottsmann, Gemeindevertreter
Frau Tanja Launer, Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Tobias Pippart, Gemeindevertreter
Herr Dr. Jochen Schütze, Gemeindevertreter
Herr Wolfgang Sperber, Gemeindevertreter

SPD:
Frau Emilie Becker, Gemeindevertreterin
Herr Pirmin Bozkurt, Gemeindevertreter
Herr Jörg Dohn, Gemeindevertreter
Frau Özlem Gün, Stellv. Vorsitzende der Gemeindevertretung
Herr Dietrich Schmid, Gemeindevertreter
Herr Norman Schneider, Gemeindevertreter

CDU:
Herr Reinhard Neumann, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Daniel Seibold, Gemeindevertreter
Herr Christian Spohn, Gemeindevertreter

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:
Herr Bastian Endres, Gemeindevertreter
Herr Florian Heidenreich, Gemeindevertreter
Frau Aylin Hoffmann, Gemeindevertreterin
Frau Lotta Ludwig, Gemeindevertreterin
Frau Julia Sipreck, Gemeindevertreterin
Herr Klaus Süllow, Stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung
Schriftführer:
Herr Alexander Steinmetz, Schriftführer

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendun-
gen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt die 
Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und fristgerecht ein-
berufene 3. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 22 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung liegen nicht vor und werden auch 
nicht erhoben.
2. Bericht des Gemeindevorstandes
Für den Gemeindevorstand berichtet Bürgermeisterin Claudia Lange 
(hier über den aktuellen Stand zum Onlinezugangsgesetz):

• Das Gesetz ist im August 2017 in Kraft getreten und verlangt 
von Bund, Ländern und Kommunen, dass bis Ende 2022 alle 
Verwaltungsleistungen den Bürgern online zur Verfügung ste-
hen.
• Zunächst waren es über 580 Leistungen, nach Depriorisierung 
sind aktuell noch ca. 450 Leistungen umzusetzen.
• In Hessen gibt es eine Koordinierungsstelle für die Umset-
zung des OZG, die die Kommunen auch berät. Die technische 
Umsetzung erfolgt in Hessen zu wesentlichen Teilen durch die 
EKOM21. Die betreibt sogenannte Digitalisierungsfabriken. In 
diesen Fabriken werden Prozesse geschaffen, mit denen solche 
digitalen Leistungen angeboten werden können. Modellkom-
munen arbeiten an der Entstehung der Prozesse in den Fabriken 
mit. Das soll Praxistauglichkeit der Prozesse gewährleisten. Den 
Hessischen Kommunen stehen aktuell auf der Prozessplattform 
Civento 44 Prozesse zur Verfügung, ca. 100 Prozesse sind laut 
der Koordinierungsstelle bereits fertig.
• Darmstadt ist Modellkommune und arbeitet in den Digitali-
sierungsfabriken der EKOM 21 an der Erstellung von Prozessen 
aktiv mit. Darmstadt und die Kreiskommunen DaDi sind in vier 
„Clustern“ organisiert und teilen sich die Aufgaben. Es findet 
ein Austausch innerhalb der Cluster und Cluster übergreifend 
statt, um die Praxistauglichkeit der Ergebnisse für große und 
kleine Kommunen zu gewährleisten. Davon profitiert auch Erz-
hausen.
• Erzhausen hat den Vertrag über die Interkommunale Zusam-
menarbeit mit Pfungstadt, Weiterstadt, Griesheim, Otzberg und 
Messel (Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.2.2021, DS 
VI/369) unterschrieben. Die Gemeinden bilden „Cluster 2“.
• Erzhausen und Cluster 2 sind aktuell in der Prüfung, welche 
Leistungen papierhaft oder in digitaler Form vorhanden sind 
oder sogar schon über Fachverfahren angeboten werden und 
welche davon in allen sechs Kommunen vorkommen. Mit deren 
Umsetzung soll anschließend mit Priorität begonnen werden.
• Es gibt Fachverfahren von der EKOM21 und von anderen An-
bietern, die mit rechtlich geprüften Texten ohne Anpassung von 
den Kommunen übernommen werden können. Und es gibt 
solche Prozesse, ohne Änderung geeignet sind oder die ange-
passt werden müssen. Erzhausen nutzt bereits Verfahren und 
Prozesse, wo andere Kommunen noch umstellen müssen. Bei-
spiele sind der Rechnungsworkflow, der Online-Wahlschein, der 
Mängelmelder, die Belegung des Bürgerhauses und der Grill-
hütte, online-Recherche der Bücherei, SD-Net und Kigaroo. Als 
nächstes steht eine Plattform für das Einwohnermeldeamt an.
• Die Erkenntnis selbst bei vermeintlich einfachen Prozessen 
wie der An-/Abmeldung eines Hundes ist, dass die Anpassung 
an die örtlichen Verhältnisse und Schnittstellen (Ordnungsamt, 
Finanzverwaltung etc.) zeitaufwändig ist und IT-Sachverstand 
erfordert. Zitat aus Cluster 4 „200 Prozesse in dieser Weise zu 
machen funktioniert nicht.“ Kommunen, die früh begonnen ha-
ben, eigene Prozesse zu erstellen, stellen fest, dass diese jetzt 
kostenfrei auf dem OZG-Portal angeboten werden. Fazit: Nicht 
allein vorpreschen, sondern warten, was aus den Fabriken be-
reitgestellt wird.
• Erzhausen hat bereits die Prozessplattform Civento und die 
neue Homepage-Umgebung der EKOM21 sowie das Design. 
Die gewünschte Struktur im Megamenü ist definiert. Der nächs-
te Schritt ist das Befüllen der neuen Homepage mit Inhalten. Die 
neue Homepage kann anschließend die Schnittstellen zu bereits 
elektronisch verfügbaren Leistungen aufnehmen.
• Erzhausen ist außerdem als Mitglied der Gemeinschaftskasse 
des Landkreises Darmstadt-Dieburg bei der nächsten Gruppe 
der Kommunen, für die e-Payment eingerichtet wird. Außer-
dem haben die Gemeinschaftskasse und die Mitgliedskommu-
nen beschlossen, gemeinsam ein Produkt der EKOM21 für die 
e-Akte und die digitale Archivierung anzuschaffen. E-Akte und 
digitale Archivierung sind unter dem OZG nicht gefordert. Die-
ses regelt nur das Angebot gegenüber dem Bürger, aber nicht, 
wie die interne Verarbeitung innerhalb der Verwaltung erfolgt. 
Die Kommunen nutzen aber die mit dem OZG verbundene Dy-
namik, um auch die verwaltungsinternen Abläufe sukzessive zu 
digitalisieren.
• Thema Authentifizierung: Aktuell problematisch. Es gibt noch 
kein bundeseinheitliches sicheres Benutzerkonto, und das in 
Hessen eingeführte Servicekonto steht nicht mehr zur Verfü-
gung. eID und andere Legitimationsansätze sind noch in Arbeit. 
Dies ist aktuell kein Thema für eine einzelne Kommune.
• Thema Digitalisierungsstrategie: Aus Darmstadt/DaDi bisher 
nur Darmstadt eine Digitalisierungsstrategie entworfen und eine 
Kommune eine Roadmap entwickelt. Das Thema wird künftig 
mehr Bedeutung bekommen.
• Erzhausen hat an einer Digitalisierungsberatung der EKOM21 
teilgenommen, die Teilnahme an einem zweiten Modul steht 
noch aus.
• Budget: Die Unterstützung des Landes Hessen und der 
EKOM21 wurde in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut. 
Aufgrund des dynamischen Umfeldes ist es für die Kommunen 
schwer, den konkreten Bedarf zu ermitteln. Bsp.: Budget, das für 
den Erwerb von Civento vorgesehen war, war nicht erforderlich, 
weil Civento kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Kosten für 
externe Beratung können ermittelt werden, wenn klar ist, was 
durch die Kooperation der Cluster-Kommunen nicht abgedeckt 
werden kann. Das Budget des Haushaltes 2021 von insgesamt 
65.000 EUR wird den Bedarf nach aktuellem Kenntnisstand gut 
abdecken.
• Ressourcen: In DaDi gehört Erzhausen zu den Kommunen im 
Kreis, die IT-Expertise im Haus haben. Erzhausen profitiert da-
von, da die Lösungen schneller und finanziell günstiger sind als 
im Fall von externer Beratung: Wenige Experten bei aktuell sehr 
hoher Nachfrage. Bei vielen der kleinen Kommunen ist das nicht 
der Fall. Das führt zu Anfragen, ob gemeinsame Lösungen, Ver-
tretungsregelungen oder qualifizierte Beiträge zu den Clustertä-
tigkeiten geleistet werden können. Der Ressourceneinsatz hat 
noch Optimierungspotential.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
berichtet von der Sitzung des Fachausschusses am 24.06.2021 und 
der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses gemeinsam 
mit dem Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 08.07.2021. 
Des Weiteren berichtet er von der konstituierenden Sitzung der Ver-
bandsversammlung NGA-Netz.
Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am 
28.06.2021 berichtet dessen stellvertretender Vorsitzender Dr. Jo-
chen Schütze. Norman Schneider berichtet von der letzten Sitzung 
der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egels-
bach/Erzhausen. Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses Lotta Ludwig berichtet von der Sitzung des Fachausschus-
ses am 21.06.2021. Wolfgang Sperber berichtet von der konstituie-
renden Sitzung der Verbandsversammlung der Gemeinschaftskasse 
Darmstadt-Dieburg.

Teil A:

4. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Sport-, Kultur- und Sozialausschuss und Haupt- und Finanzaus-
schuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
5. FSC-Zertifizierung des Erzhäuser Gemeindewaldes; hier: 
Fortsetzung der Zertifizierung
Drucksache VII/42
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Haupt- und Finanzausschuss und den Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
6. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Bericht ge-
mäß § 106 HGO
Drucksache VI/379
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 
106 HGO über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres 
zur Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
7. Jahresabschluss 2019 hier: Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 
9 HGO
Drucksache VI/381
Mitteilung: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 
2019 und die Unterrichtung gemäß § 112 Abs. 9 HGO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
8. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO 
hier: 2. Halbjahr 2020
Drucksache VI/386
Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zum 
31.12.2020 des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur 
Kenntnis. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
9. Arbeitskreis „Helfer-Retter-Zentrums“ hier: Weitere Vorge-
hensweise / Grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer zum 
Verkauf der Grundstücke
Drucksache VI/250 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachteraus-
schuss für Immobilienwerte anzurufen und einen realistischen 
Verkehrswert und damit möglichen Kaufpreis für die Grundstü-
cke dort einzuholen.
b) Mit diesem dann vorliegenden Wert soll der Gemeindevor-
stand die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der Eigentümer 
nochmals überprüfen.
c) Die dem Arbeitskreis vorliegenden Planungsunterlagen für 
das Helfer-Retter-Zentrum sind dem Ausschuss zur Verfügung 
zu stellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
10. Sanierung Fassade Bauhof
Drucksache VII/43
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und Haupt- und Finanz-
ausschuss. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
11. Erstellung eines Ausgleichsflächen-Katasters für die Erz-
häuser Gemarkung Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN
Drucksache VII/44
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Aufstellung von Fußgänger-Wegweisern in Erzhausen An-
trag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Drucksache VII/47
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Verweisung an 
den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Beratungsergebnis: Ein-
stimmig, 0 Enthaltung(en)

Teil B:

19. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Haupt-
straße II - 6. Änderung“ Beschlussfassung zur Prüfung der 
während der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB
Drucksache VI/362 1. Ergänzung
Tanja Launer informiert, dass der Satzungsbeschluss über die Verän-
derungssperre der Niederschrift angefügt wird.
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ 
gemäß § 16 Abs. 1 BauGB die nachfolgende Satzung über eine 
Veränderungssperre nach § 14 BauGB. Der Gemeindevorstand wird 
beauftragt, die als Satzung beschlossene Veränderungssperre ge-
mäß § 16 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen und damit 
wirksam werden zu lassen.
Begründung: Ziel des Bebauungsplanes „Nördlich Hauptstraße II –
6. Änderung““ ist es, u.a. die Baulücken einer städtebaulichen 
Ordnung zuzuführen und eine moderate Nachverdichtung in dem 
Plangebiet zu ermöglichen. Es wird befürchtet, dass durch Baumaß-
nahmen die nach § 34 BauGB zunächst genehmigungsfähig sind, 
diesen städtebaulichen Zielen nicht entsprochen wird.
Zur Sicherung der beabsichtigten Ziele ist eine Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße 
II – 6. Änderung“ gemäß § 16 Abs. 1 BauGB zwingend erforderlich, 
um insbesondere die obengenannten Ziele und Zwecke der Planung 
zu gewährleisten. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
13. Ausschreibungsverfahren: Essensverpflegung in den kom-
munalen Kindertagesstätten
Drucksache VII/34
Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, das Vergabever-
fahren für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertages-
stätten durchzuführen. Dies beinhaltet wiederkehrend entsprechen-
de Ausschreibungen sowie darauf resultierende Zuschlagserteilung. 
Die Gemeindevertretung ist im Rahmen des Jahresberichtes über die 
Zuschläge zu unterrichten. Notwendige Anpassungen der Satzung 
zur Kostendeckung sind vorzubereiten.
In der erst Ausschreibung sind dem Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss die wesentlichen Parameter vor dem Beginn des Vergabever-
fahren als Mitteilungsvorlage vorzustellen. Der Verwaltung wird für 
die Umsetzung ein Budget von 15.000 EUR (brutto) zur Verfügung 
gestellt. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Für den vorliegenden 2. Beschlussvorschlag aus dem Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss stellt die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN ei-
nen Änderungsantrag. Eine Favorisierung auf die Option 3 soll nicht 
erfolgen. Die folgende Abstimmung ergeht allerdings über den 
vorliegenden 2. Beschlussvorschlag (inkl. der Favorisierung auf die 
Option 3) aus dem Sport-, Kultur- und Sozialausschuss.
Beschluss: Für die erste Ausschreibung favorisiert die Gemeindever-
tretung eine Ausschreibungsoption mit der Erarbeitung des Leis-
tungsverzeichnisses und rechtlicher Beratung wie in Option 3 be-
schrieben. Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 
3 Stimmenthaltung(en)
14. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad 
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 2. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung bekräftigt ihre Beschlüsse 
vom 29.08.2019 zum Neubau der Kindertagesstätte Regenbogen/
Hainpfad. Die Inhalte des Beschlusses Drucksache VI/288 vom 
29.08.2019 sowie der Beschlussvorlage Drucksache VI/289 (Antrag 
von SPD und CDU vom 15.08.2019) sollen Grundlage der Planung 
sein. Abweichend zu damals soll Modulbauweise bevorzugtes Ziel 
sein. Beratungsergebnis: Einstimmig, 6 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, die Planungsleistungen für den Neubau der Kindertagesstät-
te Regenbogen / Hainpfad mit den Leistungsphasen 1-9 (HOAI) aus-
zuschreiben und stufenweise zu vergeben.
Die erste Stufe ist spätestens vor Beauftragung der Leistungsphase 5 
vorzusehen. Dabei soll als Maßgabe für die Planer angegeben wer-
den, dass Modulbauweise das bevorzugte Ziel der Planung sein soll.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, dass das Ergebnis 
der Planungsarbeiten Leistungsphase 4 (HOAI) der Gemeindevertre-
tung oder, sofern er früher tagt, direkt dem Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss zur Beratung und weiteren Beschlussfassung vor-
gelegt wird. Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
15. Beschluss über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen;
Drucksache VII/45
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt,

- der langjährigen Beigeordneten Helga Staudt die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrenbeigeordnete“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Horst Müller die Ehren-
bezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- der langjährigen Gemeindevertreter Alois Reichel die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Francisco Roda-Gracia 
die Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Karl-Heinz Thomas die 
Ehrenbezeichnung „Ehrengemeindevertreter“,
- dem langjährigen Gemeindevertreter Herbert Broj die Ehrenbe-
zeichnung „Ehrengemeindevertreter“, zu verleihen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
16. Änderung Bebauungsplan SVE Gelände/Kinderspielplatz/
Skaterbahn/Sportgelände Bebauungsplan „Sportgelände – 1. 
Änderung Kita Hainpfad“ Hier: Satzungsbeschluss gemäß § 
10 BauGB
Drucksache VI/264 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Abwägungsvor-
schläge. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Kita Hainpfad“ 
eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplanentwurf „Kita Hainpfad“ wird hiermit als Ent-
wurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB anerkannt und gebilligt. Es wird beschlossen, das weitere 
Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan auf dieser planeri-
schen Grundlage durchzuführen. Grundlage obiger Beschlussfas-
sung ist der vorgelegte Planungsentwurf des Planungsbüros Pla-
nungsgruppe Darmstadt mit Planstand 12.07.2021 (Zeichnung) 
bzw. „Juni 2021“ (textl. Festsetzungen).
…mit folgenden Änderungen:

- Der Geltungsbereich wird gemäß Skizze verändert (s. Antrag 
der <GfE>-Fraktion zur Vorlage VII/36 vom 21.5.2021, Abbil-
dung 1: die blau eingefärbte Teilfläche) …sofern…
a) der Baukörper gem. Vorplanung von braun+resler weiterhin 
planungsrechtlich möglich ist
b) die Zustimmung des SVE erfolgt
c) einer Ausweitung des Kinderspielplatzes auf festgesetzter 
Sportfläche keine offensichtlichen Hinderungsgründe entge-
genstehen
Wenn eine der Bedingungen a) bis c) nicht erfüllt werden kann, 
wird die Offenlage auf Grundlage der heute (14.06.2021) vor-
liegenden Planungen beschlossen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
17. Einsetzung eines Akteneinsichtsausschuss nach § 50 HGO 
Antrag der CDU-Fraktion
Drucksache VII/46
Der Gemeindevertreter Klaus Süllow (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
verlässt vor Einstieg in die Beratung wegen Interessenkollision den 
Sitzungssaal. Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Bil-
dung eines Akteneinsichtausschusses (HGO § 50) und beauftragt 
hiermit den Haupt- und Finanzausschuss mit der Akteneinsicht.
Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 4 Gegenstimme(n), 8 
Stimmenthaltung(en)
18. Durchfahrt von LKW´s größer 7,5 Tonnen durch Bahnstra-
ße/Wilhelm-Leuschner-Str. trotz Verbotsschild -Anfrage der 
CDU-Fraktion-
Drucksache VI/223 2. Ergänzung
Die CDU-Fraktion bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
Die mündliche Antwort des Gemeindevorstands durch Bürgermeis-
terin Claudia Lange wird wie folgt zusammengefasst: Die Verfahren 
gegen Verstöße gegen die Ortsdurchfahrt mit Fahrzeugen über 7,5t.
wurden zu Gunsten der Betroffenen entschieden, da diese geltend 
machten, zu örtlichen Baustellen gefahren zu sein.
Der Fragesteller übt sein Rederecht auf eine von zwei Zusatzfragen 
aus und fragt an, ob die Hoheit zur Stellung von Straßenschildern 
bzgl. der Tonnenanzahl bei der Gemeinde besteht.
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet, dass dem Stellen dieser 
Straßenschilder eine Begehung mit der Straßenbaubehörde und der 
Polizei oder eine Anhörung vorangehe, auf der Kreisstraße der zu-
ständigen Behörde des Landkreises.
20. Zuschuss der Gemeinde Erzhausen an den entstehenden 
laufenden Mietkosten der Langener Tafel e.V. Antrag der 
SPD-Fraktion
Drucksache VII/48
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN regt an, da es sich hier um 
einen geringen Betrag handelt, diesen nicht an den Sport-, Kultur- 
und Sozialausschuss und an den Haupt- und Finanzausschuss zu 
verweisen, sondern direkt einen Beschluss zu fassen.
Daraufhin entsteht eine kurze Diskussion und über den Änderungs-
antrag ergeht folgender Beschluss: Die Gemeindevertretung be-
schließt einen Zuschuss zu den laufenden Mietkosten der Langener 
Tafel e.V. in Höhe von 135,00 Euro je Monat für die Monate August 
bis Dezember 2021. Des Weiteren wird der Gemeindevorstand be-
auftragt zu prüfen, ob und in welchem Budget der Zuschuss in Hö-
he von insgesamt 675,00 Eruo für 2021 vorhanden ist.
Ab dem Haushalt 2022 ist jährlich ein Mietkostenzuschuss für die 
Langener Tafel in Höhe von 1.620 Euro im Ergebnishaushalt einzu-
planen. Beratungsergebnis: 13 Ja-Stimme(n), 6 Gegenstimme(n), 3 
Stimmenthaltung(en)
21. Entwurf der überarbeiteten Entwässerungssatzung (EWS) 
hier: Vorlage eines beschlussfähigen Satzungsentwurfs, der 
in allen Einzelheiten dem geltendem Recht entspricht. Antrag 
der SPD-Fraktion
Drucksache VI/198 3. Ergänzung
Beschluss: Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevor-
stand, einen beschlussfähigen Satzungsentwurf einer Entwässe-
rungssatzung vorzulegen, der in allen Einzelheiten dem geltendem 
Recht entspricht. Das Ergebnis ist zur weiteren Beratung dem Haupt- 
und Finanzausschuss vorzulegen. Beratungsergebnis: Einstimmig, 3 
Enthaltung(en)
22. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Online-Zugangs-
gesetzes (OZG) hier: Präsentation zum Sachstand Digitalisie-
rung und OZG
Drucksache VI/384 1. Ergänzung
Mitteilung: Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:

a) Der Gemeindevorstand/die Verwaltung wird aufgefordert, 
konkrete Szenarien zur Unterstützung zu erarbeiten (inkl. auch 
Benennung von Kosten & Risiken)
b) Der AK Digitalisierung mit seiner Expertise soll mit in die Be-
ratungsrunde aufgenommen werden, um belastbare Zeitpläne 
und mögliche Lösungsszenarien zu erarbeiten.
c) Spätestens nach der Sommerpause sollen hier erste Vorschlä-
ge dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung/Beschluss-
empfehlung vorgelegt werden.
d) Der Vorgang verbleibt im Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 4 Enthaltung(en)
23. Mitteilungen
Die Vorsitzende Tanja Launer teilt mit, dass am
30.08.2021 um 19:30 Uhr die 3. Sitzung des Ältestenrates (optional 
und nichtöffentlich)
06.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschusses
09.09.2021 um 17:00 Uhr die 5. Sitzung des Kinder- und Jugend-
parlamentes
13.09.2021 um 19:30 Uhr die 4. Sitzung des Ältestenrates (nicht-
öffentlich)
13.09.2021 um 20:00 Uhr die 3. Sitzung des Sport-, Kultur- und 
Sozialausschusses
14.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung des Ausländerbeirates
20.09.2021 um 20:00 Uhr die 4. Sitzung der Gemeindevertretung
stattfindet.

Da keine Mitteilungen und weitere Anfragen vorliegen, schließt der 
Vorsitzende gegen 22:26 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:                  Die Vorsitzende:
Alexander Steinmetz                   Tanja Launer
(Schriftführer)

Satzung der Gemeinde Erhausen über die
Veränderungssperre für den Geltungsbereich des

Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“

Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. 
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) sowie der §§ 5 und 51 
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d .F. vom 07.03.2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11.12.2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung Erzhausen 
in ihrer Sitzung am 12.07.2021 gemäß § 16 Abs. 1 BauGB folgende 
Satzung über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Änderung“ beschlos-
sen:

§ 1
Gegenstand der Satzung

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstra-
ße II – 6. Änderung“ wird gemäß § 16 Abs. 1 BauGB eine Verände-
rungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Nördlich Hauptstraße II – 6. Än-
derung“ und ist im Übersichtsplan in der Anlage zu dieser Satzung 
dargestellt.
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst in der Gemar-
kung Erzhausen, Flur 1, die Flurstücke 179, 185/1, 189/1, 190/2, 
193/2 und 194/3.

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre

(1) Die Veränderungssperre hat zum Inhalt, dass:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen.
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderun-
gen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(2) Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Treten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die 
Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis er-langt 
hat und mit deren Ausführung vor dem In-Kraft-Treten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre nicht berührt.
(3) In Anwendung des § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnahme zugelassen werden, wenn überwie-
gende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung 
hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

§ 5
Außerkrafttreten

Die Satzung tritt gemäß § 17 Abs. 1 BauGB nach Ablauf von zwei 
Jahren außer Kraft.
Die Satzung tritt gemäß § 17 Abs. 5 BauGB in jedem Fall außer 
Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan „Nördlich Hauptstraße 
II – 6. Änderung“ rechtswirksam wird.

Der Gemeindevorstand Erzhausen
Ausgefertigt am 31.08.2021
Bürgermeisterin
Claudia Lange
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Gemeindeverwaltung Erzhausen
rodenseestraße 3, 64390 erzhausen

postfach 28, 64386 erzhausen

telefon: 0 61 50 - 97 67-0
telefax: 0 61 50 - 97 67-47

e-mail: hauptverwaltung@erzhausen.de

Rathaus geschlossen
aktuell ist unser rathaus für den publikumsverkehr 
geschlossen. Das rathaus ist besetzt, aber mit dieser 

maßnahme wollen wir unsere bediensteten und
die besucher schützen und die arbeitsfähigkeit

der Verwaltung sicherstellen.
bitte wenden sie sich mit Ihrem anliegen schriftlich,

per e-mail an: hauptverwaltung@erzhausen.de
oder telefonisch unter 06150-9767-0 /-10 an uns.

 
Für dringende anliegen, die Ihr persönliches

erscheinen erfordern, erhalten sie einen termin.

ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

Chor-Musikalisch 
durchstarten nach den 

Sommerferien
(mb) Lange war – zumindest 
teilweise – musikalische pause 
bei den Chören von st. Josef 
(in der pfarrgruppe Langen/
egelsbach/erzhausen). Jetzt, 
nach den sommerferien, wird 
in der ganzen pfarrgruppe 
Langen/egelsbach/erzhausen 
wieder durchgestartet.
Zuallererst das Wichtigste für 
die Jüngsten: Zum 03.09.2021 
startet ein neuer Kinder-
musik-Kreis im egelsbacher 
gemeindezentrum st. Josef 
(mainzer straße 19)! Los geht’s 
immer freitags um 16:45 Uhr – 
schluss ist um 17:30 Uhr. Kids 
zwischen 5 und 8 Jahren sind 
herzlich eingeladen sich daran 
zu beteiligen. Die „Kurzen“ 
werden hier spielerisch an 
das singen im Chor herange-
führt und haben dabei jede 
menge spaß. mit ca. 9 Jahren 
ist dann der Übergang in den 
den Kinder-Chor.
Informationen und (dringend 
erbetene) Voranmeldung bei 
Chorleiterin tanja buhl unter 
chorleitung@chor-st-josef.de
Für die „größeren“ (ca. 9–15 
Jahre) startet (geplant, so die 
hygieneregeln es erlauben) 
auch wieder das regelmäßige 
(präsenz)-proben, ebenfalls 
im gemeindezentrum; direkt 
im anschluss an den Kinder-
musik-Kreis trifft sich der 
Kinder-Chor um 17:45 Uhr für 

75 minuten zur probe. auch 
hier gilt: einstieg jederzeit 
möglich, Voranmeldung (s.o.) 
erbeten.
nach einem Jahr Zoom/
teams-proben will auch der 
Junge Chor (ab 16 Jahre) 
wieder den regelmäßigen 
präsenz-Übebetrieb aufneh-
men. Die gruppe trifft sich 
um 19:30 Uhr zu einer 90-mi-
nütigen einheit, an deren 
ende einmal im monat noch 
ein gemeinsames essen in der 
umliegenden gastronomie 
steht (der sogenannte „après 
Chor“). Wer Lust und Laune 
hat, kann gerne mal vorbei-
kommen und mitmachen –
allerdings bitte auch nach 
Voranmeldung (s.o.), damit 
niemand ggf. vor verschlosse-
nen türen stehen muss.
alle proben fi nden – wie ge-
sagt – freitags statt, in den 
schulferien wird pausiert. 
Wer mitmachen will muss 
nicht katholisch und auch 
nicht unbedingt aus egels-
bach/erzhausen/Langen sein. 
eine bereitschaft ab und zu 
einen gottesdienst innerhalb 
der pfarrgruppe musikalisch 
mitzugestalten, sollte jedoch 
bestehen.
aktuelle und weitere Infor-
mationen gibt es auf der seite 
der Chöre im Internet unter 
www.chor-st-josef.de

Absage Hayner Burgfest
Ersatzveranstaltung „Das Burgfestchen im Hayn“

(af) Die „Kultur-gesellschaft 
hayner Vereine“, bzw. die 
das hayner burgfest tra-
genden Vereine, sehen sich 
gezwungen, das hayner 
burgfest erneut abzusagen. 
Das organisationsteam hatte 
lange für das hayner burgfest 
gekämpft, Verträge abge-
schlossen und das programm 
vorangetrieben. Das alles 
in der erwartung, dass mit 
sinkenden Inzidenzwerten 
großveranstaltungen wieder 
durchführbar sind.
auch wenn die rahmenbe-
dingungen für größere Ver-
anstaltungen in hessen bzw. 
im Kreis offenbach nicht um-
fassend ermittelbar waren, 
zeigten die bereits bekann-
ten aufl agen, dass diese mit 
ausschließlich ehrenamtlichen 
nicht zu erfüllen sind. Darüber 
hinaus befürchteten die or-
ganisatoren, dass die für den 
september zu erwartenden 
zusätzlichen aufl agen nicht 
kalkulierbar sind.
Die Vereinsvertreter mussten 
einsehen, dass z.b. mit einlass-
kontrollen, abstandsregeln, 
maskenpfl icht, begrenzung 
der besucherzahlen und 

räumlicher eingrenzung der 
Veranstaltungsfl äche kein 
wirklich mittelalterlicher 
markt zu verwirklichen und zu 
fi nanzieren ist. Deshalb muss-
te kurzfristig die notbremse 
gezogen werden.
Doch soll das hayner burg-
fest wie im letzten Jahr nicht 
gänzlich ausfallen. Unter dem 
motto „Das burgfestchen im 
hayn“ wird es erneut eine 
kleinere mittelalterliche Ver-
anstaltung am 11. september 
im burggarten geben.
mit dieser Veranstaltung 
beabsichtigen die organisa-
toren einige Künstler in der 
aktuellen Corona-notlage zu 
unterstützen. Derzeit sind die 
Vereinsvertreter auf der suche 
nach sponsoren, die die Ver-
wirklichung des vorgesehenen 
programms ermöglichen. als 
mitwirkende sind aktuell 
die erfolgsband der letzten 
Jahre strings & Drones, der 
bekannte Lupus der gaukler, 
die heimischen Feuerkünstler 
Firedancer und der moderator 
axel Loh vorgesehen. Details 
zum programm und zum Vor-
verkauf werden in den nächs-
ten tagen veröffentlicht.

Anzeigenannahme in Erzhausen
Matt & Glanz Fotografie / Melanie Heidler  

Bahnstraße 40 • Tel. 06150-9795832 
anzeigen@erzhaeuser-anzeiger.de
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Verschwundene Orte
Ein neues Buch über Erzhausen erscheint

Von Wirtschaften und
ihren Gästen

Werthschaft steht auf dem 
alten schild im Dorfmuseum. 
es stammt wohl aus dem 19. 
oder dem frühen 20. Jahrhun-
dert von einer Wirtschaft, die 
es im Unterdorf gab. es war 
eine  von vielen. Im Vergleich 
zur einwohnerzahl von erz-
hausen, etwa 2000, blühte 
nach dem ersten Weltkrieg 
in der Wirtschaftskrise das 
„Wirtschaftsleben“. Wen 

wundert’s. Die arbeit der 
bauern und arbeiter war 
hart, die Wohnungen eng, 
das geld knapp und die 
Freizeitangebote zum geld 
ausgeben rar. Die Wirtschaft 
war Flucht- und erholungsort. 
allein in der hauptstraße gab 
es vor hundert Jahren min-
destens sechs „tankstellen“  
für alkoholisches. einige in 
umgebauten Wohnstuben, 
andere wie der Frankfurter 
hof, der erzhäuser hof und 
die Krone mit respektablen 
gasträumen und großen sälen 
und Kegelbahnen. Die kleinen 
gingen ein, die großen über-
lebten den Zweiten Weltkrieg 
und einige Jahre danach. Die 
Ludwigshalle und die Linde 
gehören dazu.
Doch von der Wirtschaft allein 
konnte niemand leben. Vier 
der fünf(!) saalwirte betrie-
ben eine metzgerei und er-
ledigten hausschlachtungen. 
Die Krone hatte eine bäckerei, 
wo es brot und brötchen, aber 
wenig süße Verführungen 
gab. Die Wirtshäuser und 
säle waren auch orte der 
Kommunikation. Kulturell 
und politisch. Der erzhäuser 

hof war das stammlokal der 
den „roten“ nahestehen-
den wie sozialdemokraten, 
Kommunisten, arbeiterge-
sangverein und radfahrer. 
In der Ludwigshalle waren 
die „schwarzen“, d.h. die 
bürgerlichen zu hause. Wirts-
hausbesuche waren auch mit 
Vertrautheit verbunden – mit 
dem ort, dem Wirt oder der 
Wirtin. Zum Katzuff gingen 
die einheimischen, die Ver-
trauten, in den erzhäuser hof 
die Fremden. eigentlich hieß 
der besitzer benz. aber ihn 
mit herr Katzuff anzureden, 
wäre ein Fauxpas gewesen. 
Katzuff, das hebräische Wort 
für metzger, war sein spitz-
name.
Wie er als nichtjude zu dem 
namen kam, weiß heute 
niemand mehr zu erklären. 
einfacher zu erklären, aber 
ebenso heikel war es mit dem 
Krollekopp, wie man den Wirt 
der Krone nicht hätte anreden 
sollen. ein echter hingucker 
muss der Wuschel-(Krolle-) 
Kopf eines früheren besitzers 
schon gewesen sein. ebenso 
heikel war es mit dem „Dürren 
ast“ in der bahnstraße, der 

nach heutigem schönheitside-
al eine traumfi gur hatte, die 
aber damals, als gutes essen 
reichlich sein musste, eher ein 
geschäftsschädigendes man-
ko war. ganz mit Vertraut-
heit und Wohlfühlen war der 
besuch bei der mutter, emmi 
Deibert von der Ludwigshalle, 
verbunden.
Zu den legendären ereignissen 
der neueren erzhäuser Wirt-
schaftsgeschichte gehört das 
public Viewing, wie es heute 
heißen würde, der Weltmeis-
terschaft 1954 beim alten 
euler in der Friedrich-ebert-
straße. Damals konnten sich 
nur wenige einen Fernseher 
leisten, aber der gewitzte eu-
ler, er hieß auch so, hatte die 
nase vorn und einen Fernseher 
mit einem bildschirm etwas 
größer als ein blatt papier –
und damit eine brechend volle 
gaststube.
Vom ehemaligen Wirtschafts-
leben, dem Wirtshaus als Kul-
tur- und Kommunikationsort, 
gäbe es noch viel mehr zu be-
richten und aufzuschreiben, 
ehe geschichte und geschich-
ten im nebel des Vergessens 
entschwinden.

Die Gaststätte „Zur Linde“ wurde 1904 erbaut. Bis zu ihrer Schließung 2019 war sie stets ein Familienbetrieb, zuletzt in der 
vierten Generation. Nach dem Ersten Weltkrieg und bis lange nach dem Zweiten war im Saal auch Kino. Einstmals stand vor 
dem Gasthaus eine Lindenallee die bis zum Bahnhof reichte. Die Linden sind alle verschwunden – der Name des Gasthauses 
aber blieb.

hans schmidt und georg 
Weber vom ortskundli-
chen arbeitskreis haben 
eine umfangreiche mit 150 
historischen aufnahmen 
bebilderte und ergän-
zenden texten versehene 
Dokumentation über 
verschwundene orte in 
erzhausen verfasst. Voraus-
sichtlich ab Kerb erhältlich. 
mehr dazu in der nächsten 
ausgabe des ea. Vorab 
möchten wir Ihnen mit dem 
Vorabdruck eines textes 
zum „Wirtschaftsleben“ im 
alten erzhausen Lust auf´s 
Lesen machen.

Fußball

SVE II weiter auf Kurs
Dritter Sieg in Folge

(ag) Die sVe II spielte letzten 
sonntag zu hause gegen 
den tsV schneppenhausen 
II und hatte dabei das klare 
Ziel, den bislang gelungenen 
saisonauftakt fortzuschrei-
ben. Und das gelang in toller 
manier. obwohl man nach 11 
minuten etwas überraschend 
das allererste gegentor über-
haupt in der noch jungen 
saison hinnehmen musste, 
hieß es am ende verdient 
6:1 für das junge team um 
Coach h. schenkenberger. 
Zur halbzeit führte die 
mannschaft bereits mit 3:1, 
bei konsequenter nutzung 
der vielen guten torchancen 
wäre durchaus ein deutlich 
höherer sieg möglich gewe-
sen. Die tore für die sVe II, 
die jetzt 9 punkte und 9 tore 
aus 3 spielen – und aktuell 
platz 1 der tabelle –vorwei-
sen kann, erzielten m. albert 
(2), L. Dohn, n. raab, e. ayou-
bi und s. schnier. Überhaupt 
scheint die C-Klasse spaß an 
toren zu fi nden. nicht weni-
ger als 58(!) tore fi elen in den 
8 partien vom sonntag.
Die sVe I war am Wochenen-
de spielfrei und nutzte den 
sonntag zu einer zusätzlichen 

trainingseinheit, um sich den 
kommenden aufgaben zu 
stellen. In der a-Klasse Darm-
stadt ist das tabellenbild ak-
tuell etwas kurioser, da einige 
mannschaften aufgrund von 
spielabsagen und -verlegun-
gen noch kein einziges spiel 
in der Wertung haben, wäh-
rend andere bereits den 3. 
spieltag absolvierten. auch 
die sVe I kann nach erst ei-
nem absolvierten spiel noch 
keine richtige standortbe-
stimmung vornehmen. 
hier die nächsten spiele bei-
der mannschaften, wobei 
insbesondere das Derby der 
teams am kommenden sonn-
tag (05.09.) in gräfenhausen 
die gewohnte emotionale 
brisanz haben dürfte. gute 
spiele waren das in den 
letzten Jahren selten, aber 
spannende allemal. Die sVe 
II spielt dort um 12:30 Uhr, die 
sVe I im anschluss um 15:30 
Uhr.
Davor muss die sVe I in der 
meisterschaft bereits am 
02.09. (Donnerstag) um 19:30 
Uhr bei Ftg pfungstadt, da-
nach im pokal am 09.09. (er-
neut ein Donnerstag) beim FC 
ober-ramstadt antreten.  

Musikalische Zeitreise 
mit Flöte und Klavier

(jo) am kommenden sonn-
tag, den 5. september, ist das 
„Duo Flautasia“ in erzhausen 
zu hören. Veranstaltungsort 
ist das Café sammeltasse in 
erzhausen, Kiefernweg 30.
Während das Duo (Ursula 
olschina-Flöten, Johannes 
olschina-Klavier) mit Ihren 
Kostümen durch drei Jahr-
hunderte der Kammermusik 
führt, serviert das Café – pas-
send zu den verschiedenen 
Zeitepochen – französische 
und italienische snacks. Zu 
hören sind unter anderem 

folgende Werke: Concerto 
C-Dur für Flautino (piccolo)
von a.Vivaldi, La Flute de 
pan von Jules mouquet, 
Karneval der tiere für bass-
Flöte von C.s.saens oder von 
W.a.mozart die sonate IV in 
F-Dur für Flöte und Klavier, 
die er schon mit 8 Jahren 
komponiert hat. Der eintritt 
zu dieser Veranstaltung be-
trägt 7,- euro (erm. 5,-) exkl. 
snacks und getränke. beginn 
ist 18 Uhr, einlass ab 17:30 Uhr. 
bei schönem Wetter fi ndet die 
Veranstaltung open-air statt.

Im Obstgarten: hat die ernte 
der frühen apfelsorten wie 
manted, James-grive, gra-
vensteiner und oldenburg 
begonnen. Diese sorten sind 
aber nicht lange lagerfähig. 
Daher möglichst schnell zu 
mus, gelee oder saft verar-
beiten. Wintersorten sollten 
später zum einlagern vorsich-
tig geerntet werden, da Ver-
letzungen und Druckstellen 
zu Lagerkrankheiten führen. 
Diese Früchte nur einlagig in 
die Lager bringen, sie halten 
sich besser und man kann 
schadhafte Früchte früh er-
kennen. Fallobst nicht unter 
den bäumen liegen lassen, 
sondern aufsammeln und 
entsorgen. holunder ernten, 
sobald sich alle beeren blau-
schwarz gefärbt haben. 
brombeeren nach der ernte 
gründlich auslichten. pro 
strauch 4 bis 6 kräftige 
Jungruten stehen lassen und 
aufbinden.
Im Gemüsegarten: bei toma-
ten alle neuen blütenrispen 
entfernen, damit die vorhan-
denen Früchte in den nächs-
ten Wochen noch ausreifen. 
Zuckermais ist erntereif, 
wenn sich die heraushängen-
den samenfäden schwarz-
braun verfärben. Wenn bei 
Kartoffeln das Laub gelb wird 
und abstirbt, kann man die 
Knollen vorsichtig aus dem 
boden holen. Zum Lagern ist 
ein 5-10°C kühler, luftfeuch-

ter naturkeller mangelware. 
mit etwas Fantasie fi nden sich 
genügend möglichkeiten, an-
nähernd gute bedingungen 
zu schaffen. Der Fahrrad-
schuppen oder ein Carport 
mit abstellraum lassen sich 
leicht zum obst- oder gemü-
selager umfunktionieren.
bis zur monatsmitte kann 
noch rucola, spinat und Feld-
salat ins beet gesät werden.
Im Ziergarten: Wildtriebe an 
rosen direkt am ansatz der 
blütensträucher entfernen. 
Zur monatsmitte Frühlings-
blüher wie märzenbecher, 
schneeglöckchen, traubenhy-
azinthen, großblumige gar-
tenkrokusse und Winterlinge 
stecken. aber mit dem pfl an-
zen so lange warten, bis die 
sommerliche Wärme und tro-
ckenheit vorbei ist und es 
herbstlich geworden ist. Die-
ser monat ist ideal, neuen ra-
sen auszusäen oder kahle 
stellen durch neusaat wieder 
zu schließen. bei allzu dicht 
stehende blütenansätze von 
Chrysanthemen ausdünnen, 
dazu einige Knospen mit den 
Fingern abknipsen. Zum mo-
natsende kälteempfi ndliche 
Kübelpfl anzen wie Zierbana-
ne, gewürzrinde, hibiskus 
und schönmalve ins Winter-
quartier räumen.
Bauernregel für September:
Wenn noch Donner den sep-
tember weckt, wird der Win-
ter schneebedeckt.

Informationen des obst- und gartenbauvereins erzhausen

OGV-Tipp für den gartenmonat September

AWO Ortsverein lädt ein
Liebe erzhäuser*innen, der 
ortsverein der aWo erzhau-
sen bedauert sehr, dass das 
„terrinchen“ auch in diesem 
Jahr leider weiterhin ausfallen 
muss. ersatzweise möchten 
wir uns nun zum zweiten 
mal am mittwoch, den 15. 
september, ab 14:30 Uhr zu 
Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen im kleinen saal 
des bürgerhauses treffen und 
hoffen, dass sie sich wieder in 
geselliger runde wohlfühlen 
und einen schönen nachmit-

tag mit netten gesprächen 
verbringen. Wir bitten sie, 
die Corona bedingten regeln 
wie das tragen einer maske 
einzuhalten und sich nur an-
zumelden, wenn sie entweder 
zweimal geimpft  oder voll-
ständig genesen sind oder ei-
nen negativen test vorweisen 
können.
anmeldungen bitte bei Frau 
bettina Dohn, tel.: (06150) 
81816. Wir freuen uns auf sie.

AWO Ortsverein Erzhausen 

Kinder- und Jugendchor-
proben starten wieder

Bei den Glühwürmchen und Teens der Blue Lights 
in Erzhausen

(kt) Die Wiederaufnahme 
eines hobbys nach langen 
Coronapausen gleicht einem 
neuanfang. Das birgt auch 
viele Chancen – gerade für 
jene, die neu mit einsteigen 
möchten.
musik verbindet, besonders, 
wenn man sie als gruppe ent-
stehen lässt. Und ein Instru-
ment hat jeder immer dabei: 
Die stimme. sie zu trainieren 
und harmonisch mit anderen 
zusammenzubringen, ist die 
Leidenschaft der Chormit-
glieder. so freuen sich die blue 
Lights aller altersgruppen 
sehr darüber, wieder mit ih-
ren Freunden und bekannten 
singen zu dürfen. 
bei den Kindern und Jugend-
lichen geht es jetzt nach den 
sommerferien wieder los. 
beide gruppen proben mitt-
wochs im bürgerhaus: Die 
glühwürmchen (ab 5 Jahren) 
um 17 Uhr und die teens (ab 
10 Jahren) im anschluss daran, 

um 18 Uhr. Interessierte sind 
herzlich willkommen! gerade 
jetzt ist es besonders einfach 
mit einzusteigen, wo die 
gruppen neu zusammenfi n-
den und neu beginnen.
Das programm der glühwürm-
chen und teens ist vielfältig: 
Zwischen wunderschönen 
Klassikern und coolen, aktu-
ellen pop-songs ist für jeden 
etwas dabei. außerdem kön-
nen sich die jungen sänge-
rinnen und sänger auf einen 
auftritt auf dem Konzert der 
blue Lights freuen, das einmal 
jährlich, sofern die pandemie 
es zulässt, stattfi ndet. 
bei Interesse können die 
Chorleiterinnen direkt kon-
taktiert werden. blue Lights 
teens: Lisa-marie Watzinger, 
0176/57731601. glühwürm-
chen: Katharina temür, 
0151/68441453. mehr Infor-
mationen gibt es online unter 
www.gospelchor-bluelights.
de

®
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Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

•  Fenster und Türen
•  Garagentore
•  Rolläden
•  Markisen
•  Smarthome
•  Sicherheitstechnik

„Wir schaff en Atmosphäre 
zum Wohlfühlen“

volz-darmstadt.de

Literatur
Hans Schmidt, Erzhausen – Ein Lesebuch zum Kennenlernen. 
Geschichte und Geschichten von Gestern und Heute vom alten 
Dorf und seiner Flur in 50 Kapiteln.

Karten
1.) Freizeitkarte Darmstadt/Dieburg. M: 1.30000 (Hg. Magistrat 
Darmstadt und Kreisausschuss Landkreis Darmstadt-Dieburg). 
Im Buchhandel.
2.) Freizeitkarte Südlich des Mains, Teil 3 (Hg. Regionalpark 
Rhein-Main, Kelsterbach)
3.) Topographische Karte 1:25000, BlattMörfelden 6017 
(Neubearbeitung 2021!)

Entfernungen ab ev. Kirche ohne Mörfelden
Hin: Erzhausen-Bornbruchsee 6,3 km.
Zurück: Bornbruchsee-Hinterste Tagwiese-Erzhausen 4,4 km.

Einkehrmöglichkeiten
Naturfreundehaus Mörfelden und Restaurant beim
Campingplatz gegenüber.
Diverse Gastronomie am Dalles in Mörfelden.

www.moerfelden-walldorf.de/freizeit/Kultur/Museen
Öffnungszeiten (sicherheitshalber wg. Corona vor einem Besuch 
prüfen) Dienstag 15-17 Uhr und Sonntag 14-17 Uhr.
Tel. (06105) 938 875
Wer in der Doppelstadt Mörfelden-Walldorf noch mehr neue 
Geschichte sucht, sei auf einen Lehrpfad bei dem wenig bekann-
ten KZ-Außenlager Walldorf und dem Margit-Horvath-Zentrum 
hingewiesen. www.margit-horvath.de. Die Tafeln des Lehrpfa-
des beschäftigen sich mit dem Leben der inhaftierten Frauen 
in dieser KZ-Außenstelle, der Deportation nach Auschwitz und 
mit Schicksalen nach der Befreiung. Über den Mauerresten des 
Konzentrationslagers wurde das Horvath-Zentrum errichtet. 
Führungen und Besuche werden vom Museum vermittelt.

Stadtgeschichte unter freiem Himmel (Abb. 4d)
Näher betrachten sollten Sie direkt neben der Kirche einen 
blauen Infoturm mit „Stadtgeschichte unter freiem Himmel“. 
Mörfelden war schon immer eine rote Hochburg der Arbeiter-
bewegung – was in der NS-Zeit viele Bürger ins Gefängnis oder 
ins KZ brachte. Biographien und ergänzende Texte vermitteln 
eine Vorstellung von den bedrückenden Schicksalen Mörfelder 
Bürger in dieser Zeit. Anhalten und Innehalten lohnt.

Das Museum (Abb. 4e)
Im Hof der Langgasse 45 wurde in einer ehemaligen Scheune 
das Museum eingerichtet. Besonders thematisiert wird die Ge-
schichte Mörfeldens als Arbeiter-Bauerndorf und die Rolle der 
Frauen die sich um Küche, Kinder und Kühe kümmern mussten, 
während die Männer bei Opel oder auf dem Bau schufteten.

Für den Rückweg können Sie wie angezeigt den Weg zurück zum 
Bornbruchsee nehmen oder eine Alternative (gestrichelt) wäh-
len. Dazu geht es an der KUnstKElleREi rechts ab an Kleingär-
ten vorbei bis zum Wasserwerk dort auf einem schmalen Pfad, 
der zu einem Heegbachsteg führt. Und dann entweder weiter 
zur Dachsbergschneise oder zu der im Beitrag 5/6 beschriebe-
nen Gänswieseneiche. Reizvoll ist auch der nicht ausgebaute 
Heegberg-Höhenpfad (gepunktet) auf dem Kamm der Düne.

(Abb. 4d) Der blaue Infoturm zur Stadtgeschichte

(Abb. 4e) Das Museum in der alten Scheune

30

es ist wieder Flohmarkt-
zeit in Kranichstein

(hv) Nachdem der Kranichstei-
ner Frühjahrsfl ohmarkt 2021 
im Mai wegen der akuten 
Pandemiesituation abgesagt 
werden musste, bereitet der 
Förderverein Kranichstein e.V., 
jetzt den Herbstfl ohmarkt, 
wie langfristig geplant, am 
11. September von 08:00 bis 
13:00 Uhr vor. Die notwen-
digen Abstandsregelungen, 
markierte Laufwege, Mund-
schutz und Hygienemassnah-
men sicherzustellen dürfte 
auf dem Flohmarktgelände 
dem Neuen Marktplatz, der 
neuen „Kranichsteiner Mitte“ 
sowie entlang der „Flanier-
meile an der Bartningstraße“ 
kein Problem sein, da dort 
genügend Platz vorhanden 
ist. Herzlich eingeladen zu 
kaufen und zu verkaufen sind 
alle Privatanbieter, alle Bür-
gerinnen und Bürger und alle 
Interessierten, die geeignete 
Flohmarktartikel verkaufen 
oder kaufen möchten und die 
bereit sind, die notwendigen 
Regeln einzuhalten. Nicht nur 
Kranichsteiner, sondern alle 
FlohmarktverkäuferInnen 
von nah und fern sind herzlich 
eingeladen zu kaufen und zu 
verkaufen. Angeboten und 
gekauft werden kann alles, 
was auf einen Flohmarkt 

passt, allerdings nur von 
Privatleuten. Gewerbliche 
Anbieter und Händler sind 
bei diesem Flohmarkt nicht 
zugelassen. Selbstverständlich 
können auch keine Lebens-
mittel, sowie lebende Tiere 
und sonstige für den freien 
Handel verbotene Produkte 
angeboten werden. Es ist 
nicht notwendig, sich zu dem 
Flohmarkt anzumelden, auch 
ist die Teilnahme kostenfrei, 
allerdings wird eine Regist-
rierung erfolgen. Notwendig 
ist es aber vor allem, sich nach 
den Ordnungskräften zu rich-
ten und pro verkaufender Per-
son/Familie eine Standgröße 
in etwa einer Tapeziertisch-
größe einzuhalten  Nähere 
Informationen wird es in den 
nächsten Wochen weiterhin 
in der Arheilgen Post geben, 
außerdem werden recht-
zeitig Banner, Plakate und 
Handzettel in Kranichstein zu 
sehen sein. Also schon mal für 
Samstag, den 11. September, 
gutes Wetter bestellen und 
im Kalender anstreichen, da 
ist wieder Flohmark im Darm-
städter Stadtteil Kranichstein 
geplant. Fragen und Anregun-
gen können an Flohmarkt@
Foerderverein-Kranichstein.
de gerichtet werden.

Leserbrief
Schließung Arheilger Mühlchen

Alle Jahre wieder, die Bade-
saison neigt sich dem Ende zu 
und wie kann es anders sein, 
das Arheilger Mühlchen wird 
vorzeitig geschlossen. Schuld 
daran ist die erhöhte Blaual-
genkonzentration. 
Jetzt frage nicht nur ich mich,  
müssen wir dankbar sein, 
dass wir trotz hoher Blaual-
genkonzentration noch bis 
zum 31.08. schwimmen dür-
fen oder sollten wir entsetzt 
sein, dass man uns in einem 
gesundheitsgefährdenden 
Gewässer schwimmen lässt? 
Da ich vermute, dass man uns 
schwimmen lässt, weil die 
Messwerte (die man leider nir-
gends nachlesen kann) noch 
tolerabel sind, stellt sich mir 
eine neue Frage. Verfügt die 
Bürgermeisterin oder die ihr 
untergeordneten Ämter über 
hellseherische Fähigkeiten, 
dass sie am 25.08. wissen, dass 
die Blaualgenkonzentration 
am 01.09. so hoch sein wird, 
dass eine Schließung unum-
gänglich ist? Mir scheint das 
eher ein eleganter Weg zu 
sein, Personalkosten zu spa-
ren. Dafür spricht doch auch 
die Verkürzung der Öffnungs-
zeit im Woog, die Schwimm-
meister der vergangenen 
Jahrzehnte kamen wohl mit 
dem Sonnenstand besser zu-
recht. Auch der Schaden im 

Mühltalbad wird doch wohl 
kaum vor einer geplanten 
Sanierung nochmal repariert.
Wenn es so ist sollte man das 
vielleicht lieber offen kom-
munizieren, dann bringt der 
Bürger eventuell Verständnis 
dafür auf.
So endet wieder einmal eine 
Badesaison unbefriedigend, 
man darf durchaus anerken-
nen, dass der Eigenbetrieb 
Bäder vor der Saison mit mehr 
Personal (war wohl möglich, 
da die Hallenbäder geschlos-
sen waren) Instandhaltungs-
maßnahmen vorgenommen 
hat. Um das Gewässer wurde 
ein umfassender Grünschnitt 
durchgeführt, in der Vorzone 
wurde Schilf gepfl anzt, der 
Versuch die Vorzone zu ent-
schlammen scheiterte daran, 
dass der Radlader im Schlick 
zu versinken drohte. Außer 
Absichtsbekundungen die 
Gewässerqualität durch eine 
Entschlammung oder Frisch-
wasser zu steigern, wird sich 
wohl auch in Zukunft nichts 
ändern.
So bleibt das Arheilger Mühl-
chen grün, der Umgang mit 
ihm leider nicht.

steffen + silvia schiel und 
die „seerosenschwimmer“

Carsonweg 12
64289 Darmstadt

25 Jahre Kinder- und 
Jugendfarm Darmstadt e.V.
(as) Nach einer ereignisrei-
chen Zeit in den vergangenen 
anderthalb Jahren und einer 
langen Pause ohne Feste und 
Begegnungen auf der Farm, 
wollen wir den Einzug vor 25 
Jahren in die Maulbeerallee 
59 gemeinsam feiern.
Am Samstag, den 04. Septem-
ber 2021, laden wir ab 15–18 
Uhr zum Jubiläumsfest auf die 
Farm ein.
Wir blicken zurück und in die 
Zukunft: Glückliche Kinder 
und Jugendliche, Tiere, Natur 
und viele schöne gemeinsame 

Erlebnisse sind mit der Kinder- 
und Jugendfarm in Darmstadt 
verbunden.

programm:
- Begrüßung Vereinsvorsitzen-
de Henrike Wegener
- Grußwort der Wissenschafts-
stadt Darmstadt durch Herrn 
Oberbürgermeister Jochen 
Partsch
- Programme durch Vereins-
kinder und -jugendliche
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt! Wir freuen uns auf Ihr 
kommen.

tierherberge egelsbach
Einladung zum Tag der offenen Tür 2021

(cf) Unter dem Motto „Zu-
rück ins Leben“ veranstaltet 
die Tierherberge Egelsbach 
am kommenden Sonntag, 
den 05. September 2021, von 
11–17 Uhr den traditionellen 
„Tag der offenen Tür“. Nach 
der pandemiebedingten Pau-

se freuen sich alle auf ein paar 
schöne Stunden mit alten und 
neuen Freunde der Hundeher-
berge. Für das leibliche Wohl 
der Gäste ist bestens gesorgt!
Spaziergänge mit den Hunden 
sind an diesem Tag leider nicht 
möglich!

  BK_05.2018 

 
 
 
 
 
 
Tierherberge Egelsbach  |  Postfach 1261  |  D-63324 Egelsbach 
________________________________________________________________________________________________________  
 

 
 

- Pressemitteilung - 
 
 

Einladung zum Tag der offenen Tür 2021 - Tierherberge Egelsbach  
  

 
Unter dem Motto „Zurück ins Leben“ veranstaltet die Tierherberge Egelsbach am kommenden  
Sonntag, den 05. September 2021 von 11 – 17 Uhr den traditionellen "Tag der offenen Tür". Nach 
der pandemiebedingten Pause freuen sich alle auf ein paar schöne Stunden mit alten und neuen 
Freunde der Hundeherberge.  
Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt! 
 
Spaziergänge mit den Hunden sind an diesem Tag leider nicht möglich!  
 
C. Finkbeiner  
 
 
 
 
 

Seit 25.5.1981 als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. 

Tier-Rettungs-Dienst-Frankfurt e.V. 
Gräfin-von-Stauffenberg-Weg 30 
D-63329 Egelsbach 
 
Telefon:     0 61 03 / 4 93 36 
Website:      www.tierherberge-egelsbach.de 
E-Mail:     info@tierherberge-egelsbach.de 
 
1. Vorsitzende:    Corinna Michaelis 
Vereinsregister-Nr.: 7747, Amtsgericht Frankfurt/Main 
USt-IdNr.:                  DE815174478  
 
Spendenkonto: 
Volksbank Dreieich e.G.| BLZ: 505 922 00 | KTO:  4 706 102 
BIC: GENO DE51 DRE   IBAN: DE95 5059 2200 0004 7061 02 
 

Ihre Spende 
gibt Kindern 

ein gutes 
Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de





 printdesign24  GmbH ·  Röntgenstraße 15  ·  64291 DA-Arheilgen  ·  Tel. 06151. 78 66 888  ·  info@arheilger-post.de  ·  www.arheilger-post.de

Seite 9Donnerstag, 02. September 2021

Ihre Terrasse wird zum
WohnfühlZimmer.
Mit Markisen von WAREMA

▶ Große Dessinauswahl  ▶ Tolle Extras: LED-Stripes, Heizstrahler u.v.m.

www.bierfreund-sonnenschutz.de

Röntgenstraße 13 I 64291 Darmstadt
Tel. 06151 9678983 I Fax. 06151 9678987

Markisen I Rollladen I Raff storen I Innenliegender Sonnenschutz
Insektenschutz I Garagentore I Sonnenschirme I Steuerungssysteme

AUTOAUTO
 BRUST BRUST

Ihre Meisterwerkstatt
für alle Marken

und für alle Fälle !

Guerickeweg 3 und 6
64291 Darmstadt
Tel: 06151-3967597
Fax: 06151-370326

Professionell

Fortschrittlich

Persönlich

Hochwertig

Schnell

Preiswert

LEISTUNGSPROFIL
• Elektrik / Elektronik
• Fahrzeugdiagnose
• Stoßdämpfer
• Unfallinstandsetzung
• Auspuff /

Rußpartikelfi lterauto·brust.de

• Achsvermessung
• Anhängerkupplungen
• Licht
• HU / AU

• Karosserie
• Klimatechnik
• Reifenservice
• Glasservice

HU / AU für alle Marken und Baujahre.

• Bremsen
• Ölwechsel
• Inspektion
• Abschleppdienst
• Ersatzwagen
• uvm.

sport- und spielefest in 
Wixhausen fällt dem

regen zum opfer
(rd) Sonntagmorgen, 
29.08.21, 8 Uhr am Sportpark-
gelände der TSG Wixhausen. 
Das Organisationsteam des 
Sport- und Spielefests, be-
stehend aus Mitgliedern der 
Vorstände TSG Wixhausen 
und Tennisclub Rot-Weiß, 
hatte sich versammelt und be-
fragte alle auf den jeweiligen 
Mobiltelefonen vorhandenen 
Wetter-Apps. Auch die Ein-
schätzungen der ersten Helfer 
zum Aufbau der Stationen für 
das Sport- und Spielefest zum 
Wetter ließen keine Lichtbli-
cke erwarten, von Sonnen-
strahlen weit und breit keine 
Spur. So entschied also das 
Team sehr ungern, aber nach 
einstimmiger Entscheidung 
die Absage des Fests. Für Hel-
fer und Besucher, insbesonde-

re Kinder, wären die nassen, 
regnerischen 14 Grad kein 
Spaß gewesen, hätten mögli-
cherweise in einer Erkältung 
geendet. Manche Sportgeräte 
hätten im Regen oder auf der
nassen Rasenfl äche Schaden 
genommen. Möglicherweise 
wären die Besucher ausgeblie-
ben. Viel Konjunktiv. Aber es 
hat sich im Nachhinein bestä-
tigt, dass es zu keinen wirklich 
verlässlich trockenen Phasen 
am Sonntag kam. 
Das Organisationsteam be-
dankt sich bei allen, die sich 
intensiv in der Planung des 
Fests engagiert haben oder 
als Helfer und Betreuer an den
Stationen zur Verfügung ge-
standen hätten. Über einen 
Nachholtermin wird nachge-
dacht.

SV Blau-Gelb

neuer pilates
anfängerkurs

(ins) Der neue Pilates-Anfäng-
erkurs startet im Vereinsheim 
des SV Blau-Gelb am  Don-
nerstag, 09. September 2021,  
17–18 Uhr.
Pilates ist ein Ganzkörper-
training, das die körperliche, 
geistige und seelische Fitness 
vereint. 
Die Übungen werden über-
wiegend auf der Matte trai-
niert. Die Qualität der Übung-
en geht vor der Quantität.
Es werden Kräftigung, Be-
weglichkeit, Herz- und Kreis-
laufsystem, aber auch Körper-
wahrnehmung und mentale 
Entspannung  trainiert.
Der Fokus der Übungen wird 
auf die Bauch- und Rumpf-

muskulatur gerichtet, da der 
Körper eine starke Mitte, ein 
starkes Zentrum braucht.
Für die Aufrechterhaltung 
der Körperfunktion ist auch 
die Atmung von zentraler 
Bedeutung. 
Beim Pilates werden daher 
der Atem und die Bewegung 
miteinander synchronisiert.
Pilates ist eine Sportart für 
Jedermann. 
Sie können sich ab sofort an-
melden bei der Geschäftsstel-
le des SV Blau-Gelb. 
Telefon: 06151/ 781159,  E-
Mail: buero@sv-blaugelb.de 
oder Dorota Springer Telefon: 
01789714148 E-Mail: springer.
dorotamaria@gmail.com

sV blau-gelb tai Chi 
(ins) Ab Montag, 06. Sep-
tember 2021,  9–10 Uhr oder 
Freitag, 10. September 2021, 
17–18 Uhr starten die neuen 
Präventationskurse im Ver-
einsheim des SV Blau-Gelb.
Tai Chi ist eine altchinesische 
Bewegungskunst, die den Ur-
sprung aus der Kampfkunst 
nimmt. Langsame, fl ießende 
und harmonische Bewegung-
en wie ein Zeitlupentanz sind 
der Gegenpol zum schnelllebi-
gen Alltag.  Tai Chi hat positi-

ve Auswirkungen auf Balance, 
Körperspannung, Rückenge-
sundheit, Verdauung, Schlaf 
und vieles mehr. Die Kurse 
werden von den meisten 
Krankenkassen bezuschusst.
Sie können sich ab sofort an-
melden bei der Geschäftsstel-
le des SV Blau-Gelb. 
Telefon: 06151/ 781159,  E-
Mail: buero@sv-blaugelb.de 
oder Dorota Springer Telefon: 
01789714148, E-Mail: springer.
dorotamaria@gmail.com

 06150 / 123 13    0151 / 72 500 777
Inh. Anna Pabst, Erzhausen

TAXIHOLLEY
...flexibel und zuverlässig

SGA-Fußball

sieg und niederlage
(sb) In der ersten englischen 
Woche der neuen Kreisober-
ligasaison konnte die SG Ar-
heilgen zunächst einen Erfolg 
gegen die KSG Brandau (3:2) 
einfahren. Leider konnten 
die Arheilger, in der zweiten 
Partie gegen Germania Eber-
stadt, nicht nachlegen und 
verloren unglücklich mit 1:2.
Am Donnerstag konnte die 
SG Arheilgen gegen die 
KSG Brandau ihren ersten 
Saisonsieg einfahren. Zwar 
lagen die Arheilger, mit ei-
nem Durchschnittsalter von 
gerade mal 24 Jahren in der 
Startformation, bereits nach 
drei Minuten im Rückstand, 
doch Issam Laghouali glich 
wenig später aus (7.). Weitere 
Gelegenheiten folgten, bei-
spielsweise durch Kadir (13.) 
und erneut Laghouali (16.), 
die jedoch der Torwart der 
Gäste zunichte machte. Dem 
2:1 ging ein Steilpass in die 
Spitze voraus den Wladislaw 
Feller abgeklärt zur Arheilger 
Führung verwandelte (22.). 
Kurz danach war es wieder-
um Feller der den Brandauer 
Schlussmann mit einem 16 m 
Schuss zu einer Glanzparade 
zwang (26.). Auf der Gegen-
seite verhinderte zwar Keeper 
Arndt in der 40. Minute den 
möglichen Ausgleich, in der 
Nachspielzeit der ersten Spiel-

hälfte musste er dann den-
noch hinter sich greifen. In der 
52. Spielminute brachte Wla-
dislaw Feller die Gastgeber, 
mit einem strammen Schuss 
aus kurzer Entfernung, zum 
zweiten Mal in Front. Im wei-
teren Verlauf der Partie hatte 
die SGA gleich mehrere Mög-
lichkeiten ihren Vorsprung zu 
vergrößern, allerdings waren 
die Versuche nicht vom Erfolg 
gekrönt. Die KSG Brandau, 
die ab der 72. Minute in Un-
terzahl weiterspielen musste 
(rote Karte), drückte in der 
Schlussviertelstunde auf den 
erneuten Ausgleich. Doch 
die SG Arheilgen verteidigte 
mit Glück und Geschick ihren 
Vorsprung und ging erstmals 
in dieser Spielzeit als Sieger 
vom Platz.  
Das Heimspiel gegen Germa-
nia Eberstadt, am darauffol-
genden Sonntag, verlief in 

Abschnitt eins ausgeglichen. 
Nachdem Laghouali im geg-
nerischen Strafraum von den 
Beinen geholt wurde, vergab 
Feller den fälligen Foulelfme-
ter (15.). Dennoch gingen die 
Arheilger, noch vor der Pause, 
durch einen sehenswerten Di-
stanzschuss von Tim Zeising in 
Führung (41.). In der zweiten 
Spielhälfte erzielten die Gäste 
in ihrer stärksten Drangphase 
das 1:1 (54.). Eberstadt er-
spielte sich optische Vorteile 
und den Arheilgern, die ihr 
Glück zumeist mit langen Bäl-
len in die Spitze versuchten, 
gelang es zu selten für Ent-
lastung zu sorgen. Dennoch 
hatten sie im Anschluss an 
eine Ecke, eine Viertelstunde 
vor dem Ende, gleich dreifach 
die Chance das 2:1 zu machen. 
Doch dreimal rettete die viel-
beinige Abwehr der Germa-
nen in höchster Not. Gegen 

Ende der Begegnung lief die 
SG Arheilgen in einen Konter, 
den Eberstadt effektiv zum 
1:2 nutzte (85.), und hatte 
unmittelbar danach Glück das 
ein weiterer Konterangriff am 
Pfosten landete (87.). 
Die 2. Mannschaft setzte ihren 
Lauf gegen die, bisher punkt-
lose, zweite Vertretung aus 
Messel fort. Doch trotz einer 
Torchancenfl ut, dem Treffer 
von Abroudi und insgesamt 
vier Aluminiumtreffern, 
mussten die Arheilger bis in 
die Nachspielzeit zittern, denn 
da erzielte Satian den hoch-
verdienten Siegtreffer.

terminvorschau:
Mittwoch 01.09. 19:30 Uhr
Opel Rüsselsheim – SG Arheilgen
Sonntag 05.09. 15:30 Uhr
Sturm Darmstadt – SG Arheilgen II
Sonntag 05.09. 15:30 Uhr
Olympia Biebesheim – SG Arheilgen

sga-tennis
Fünf Tage lang Training und Spaß bei den SGA-Tenniscamps

(dkm) Auch in diesem Jahr 
war es für uns ausgesprochen 
wichtig für unsere Kinder und 
Jugendlichen Tenniscamps in 
dieser Pandemie anzubieten 
und durchzuführen. Dabei 
stand für das Trainerteam und 
die Betreuer im Vordergrund 
bei den Kindern die Freude an 
dem Sport zu vermitteln und 
den Kindern ein Stück Norma-
lität in dieser Pandemie zu-
rückzugeben. Eine Woche Ten-
nis satt. Das war für 35 Kinder 
und Jugendliche der beiden 
Tenniscamps in der zweiten 
und fünften Ferienwoche der 
diesjährigen Sommerferien 
das Motto schlecht hin. Wie in 
den vergangenen Jahren, wur-
den auch in 2021 die beiden 
Sommer-Tenniscamps auf der 
Tennisanlage der SG Arheil-

gen durchgeführt. Ausrichter 
der Camps war die Alexander 
Waske Tennis-University un-
ter Leitung von Cheftrainer 
Florian Schulmeyer. Eine gan-
ze Woche jeweils von 9–15 
Uhr drehte sich alles um den 
gelben Filzball. Die Kinder 
und Jugendlichen wurden in 
kleineren Gruppen nach Alter 
und Spielstärke aufgeteilt und 
jeweils einem Trainer zugeord-
net. In diesen Kleingruppen 
war es möglich individuell auf 
die Kinder und Jugendlichen, 
sowie auf ihre Bedürfnisse, 
einzugehen. Wie auch in den 
vergangenen Jahren wurde 
viel gesprintet, verschiedene 
Schläge fl eißig geübt, Kondi-
tion verbessert oder mit Hilfe 
von zahlreichen Spielchen 
versucht das Gefühl für den 

Tennisball zu entwickeln. Das 
Trainerteam hatte sich einiges 
ausgedacht, die Kinder fi t zu 
machen für den Umgang mit 
dem Tennisball. Und das Wet-
ter war dieses Jahr wesentlich 
angenehmer als letztes Jahr 
(hohe Temperaturen beim 
Tennistraining braucht wahr-
lich kein Mensch). Zwischen 
den Trainingseinheiten gab 
es mittags immer ein gemein-
sames Mittagessen auf der 
Clubterrasse. Für das leibliche 
Wohl der kleinen und gro-
ßen Ballkünstler sorgte das 
Bewirtungsteam um Verena 
vom Restaurant „Auf dem 
Sonnendeck Andalucia“, so 
standen jeden Tag pünktlich 
zur Mittagszeit verschiedene 
abwechslungsreiche leckere 
Gerichte bereit (vielen lieben 

Dank an Euch alle). Alle Kinder 
und Jugendlichen waren im-
mer mit vollem Elan, mit Spaß 
und mit viel Freude dabei. Die 
Übungsstunden vergingen 
wie im Flug und viele Kinder 
und Jugendlichen hätten ger-
ne noch weitergespielt. Auf 
diesem Weg auch nochmals 
ein herzliches Dankeschön an 
unseren Cheftrainer Florian 
für die tolle Organisation, 
sowie auch dem Trainerteam 
(Kristin und Niklas), die mit 
viel Geduld und großem Enga-
gement die SGA-Tennis Nach-
wuchsspieler/innen trainiert 
und betreut haben.
Und vielleicht zahlt es sich ja 
schon bei den nächsten Me-
denspielen aus. Wieder ein 
voller Erfolg für die Tennisab-
teilung der SG Arheilgen.
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Horst hilft
Technische Dienstleistungen für 
Se   nioren im Appartement, in der 
Wohnung und im Haus (PC, Inter-
net, Telekommunikation, Audio/
Video, Kleinreparaturen, Service-
ar beiten)
Horst Heckmann
Telefon 0 6151/ 9716 84
E-Mail: horst-hilft@gmx.de

 ENTRÜMPLUNG
 und ENTSORGUNG

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell - sauber - faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein (auf Wunsch auch 
mit kompletter Endreinigung)
Fachgerechte Entsorgung in 
den entsprechenden Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-9619182

IBC GUSSHEIZKESSEL (GK) 
für Holz, Kohle und Pellets. 
Robust & effi zient. Bis zu 
4.800 Euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

 ☎ 03632-667470

 VERSCHIEDENES

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pfl an-
zungen und Pfl ege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pfl asterarbeiten – 
Natursteinpfl aster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

Bau- und Firmenschilder
Fahrzeugbeschriftung, Siebdruck-
Aufkleber, Schaufenster- und Fas-
sadenbeschriftung, preiswert von
Meisterbetrieb A. Kegel
Telefon 0 6151/89 97 75
Fax 0 6151/ 89 34 52

Sie suchen eine zuverlässi-
ge Firma? Wir sind ein Klein-
unternehmen seit dem Jahr 
2000 und führen Hausmeister-
tätigkeiten, Reinigungs- und 
Renovierungsarbeiten durch. 
Wir bieten auch Betreuung 
und Einkaufshilfe an. Unsere 
Kunden sind sehr zufrieden 
und wir haben faire Preise. Wir 
arbeiten vor allem mit Immobi-
lien, Kindergärten, Praxen ect. 
Natürlich auch für Privatleute.

 ☎ 0175-8489067 
Rapana, 

Firma Piccobello-Sauber

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pfl asterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

 FAHRZEUGE
KFZ-ANKAUF

FAIRE PREISE
SOFORT BARGELD

PKWs · Busse
Geländewagen
Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder 
Anhänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel

Unfallwagen · Baujahr 
km-Stand · Zustand egal

Alles anbieten!
Telefon 06158-608 69 88 

oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

 BETREUUNG und PFLEGE

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

 RUND UMS HAUS

 GASTRONOMIE

 STEUERN 
 und FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.

Christina bassenauer 
steuerfachwirtin 

DIn77700-zertifi zierte 
beratungsstelle 

Trinkbornstraße 21 
64291 Darmstadt-Wixhausen 

 ☎ 0 61 50 99 07 14
christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

 SCHNÄPPCHENMARKT

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

Auch defekt. Husqvarna oder 
Stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
Bitte alles anbieten, auch Bau-
stellengeräte.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

Erfahrener Fliesenleger 
verlegt Fliesen auch großfor-
matige Fliesen, Platten und 
Mosaik.
Fliesenverlegung Robert

 ☎ 0157-50389907

 IMMOBILIEN/GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Suche Haus, Wohnung oder 
Grundstück zum kaufen, nur 
von Privat. Bitte alles anbieten.

 ☎ 0173-3087449

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pfl asterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste
Anfahrt u. Beratung kostenlos

Inh. Murat Aksoy
 ☎ 0163-2855212 oder 

06150-83190
E-Mail info@pro-natur.net

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

 ANTIQUITÄTEN

Achtung Achtung Sammler 
kauft Pelze Nerze aller Art Silber 
Uhren aller Arten Schallplatten 
Nähmaschinen Schreibmaschi-
nen Bernstein Münzen Zinn Blei-
kristall Ferngläser Perücken Tep-
piche Bilder Ölgemälde Möbel 
Porzellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck Gardinen Pup-
pen  Orden Figuren komplette 
Nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold Goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung 
zahle Bar vor Ort täglich von 
7:30-20:30 Uhr gerne auch am 
Wochenende

 ☎ 069-27146025

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

Büro: Siemensstraße 6 • 64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 8 70 66 30 • Fax: 0 61 51 - 8 00 98 89

Liebevolle und fachgerechte Betreuung in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unser Team bietet Ihnen:
• Grund- und Behandlungspflege
• Verhinderungspflege
• Beratungsbesuche
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastungspflege für
 125,– Euro/monatlich

 KÖRPER u. GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 Arheilgen

Neue Nummer: 06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!
Alle Kassen und Privat!

AUCH WÄHREND COVID-19
ZUR THERAPIE ZUGELASSEN!

RENTNER SUCHT
1 ZIMMER-WOHNUNG

Du/WC, 20m², in Arheilgen/
Darmstadt bis 500 Euro warm.

 � K 1302

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0163-3145555

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpfl ege, Baumfällung, 
Bepfl anzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
Fax: 06151-7875282

E-Mail: gala.roni44@gmail.com

Kaufgesuch

MB-GARTEN PROFI
Ihr Garten in den
besten Händen!

Gartenarbeiten: Jahres-Pfl ege, 
Hecken schneiden, Neupfl an-
zungen, Baumfällungen, Ab-
bruch, Entsorgung, Pfl aster-
arbeiten, Kellerwand isolieren/
abdichten, Zaun-Montage 
UND NOCH VIELES MEHR auf 
Anfrage!

M. Bakan
 ☎ 0177-8037326 oder 

0157-35130879

 NACHHILFE  
 und UNTERRICHT

Musikschule TietzMusikschule Tietz
Ja, es gibt sie noch! Ja, es gibt sie noch! 

Workshop OnlineWorkshop Online
per Skype.per Skype.

Gitarre, Akkordeon,
Klavier u. Keyboard.
Nachvollziehbare, Praxisbe-
zogene Musiktheorie für An-
fänger und Fortgeschrittene, 
Kinder und Erwachsene. Mu-
sik-Unterricht Online Zuhause. 
Gewohntes Umfeld, Zeiter-
sparnis, keine Anfahrtswege
oder auch in der Musikschule.

musikschule tietz
Wachtelweg 150

64291 Darmstadt-arheilgen
e-mail: helmuttietz@freenet.de

 ☎ 06151-372866

Wir... Immobilien Brembach und
Immobilien Blum möchten Sie bei Ihrem

Vorhaben des Verkaufs oder Vermietung
unterstützen.

Immobilien Blum – U. Brembach-Immobilien
Tel. 06151-371091  

Mobil 0171-7287499
Tel. 06151-373014  

Mobil 0176-21184747
www.ib-blum-immobilien.de
www.immobilien-brembach.de

Siegmayer 
Mini Containerdienst 

Containerstellung in 2 cbm 
und 3 cbm Grössen. (keine 
größere). Geeignet für Bau-
schutt, Holz, Regips, Grasab-
fälle. Bei größeren Mengen 
kann speziell für Baum- oder 
Grasabfälle ein Lkw mit Kran 
Abhilfe schaffen. Preis nach 
Absprache.

 ☎ 0179-5979912

Exklusives Maßatelier
für Fensterdekoration
Wir fertigen Gardinen in 

hochwertiger Qualität ganz 
individuell nach Ihren

Wünschen an.
gardinenideen Viktoria

In den Wingerten 25
64291 Darmstadt/Wixhausen

www.gardinenideen-viktoria.de
 ☎ 06150/9617139

Wir, 44, 38, 7,5 & 2,5 Jahre
suchen unser Zuhause IN 
ARHEILGEN! Jetzt oder auch 
gerne SPÄTER! Es sollten mind. 
3,5-4 Zimmer sowie 90qm² 
sein. Ob Haus oder Wohnung,  
bitte jedoch mit Garten. Wir 
sind NR, ruhig, ordentlich, 
hilfsbereit sowie handwerk-
lich begabt. Wir sind durch 
Freundeskreis und Verein so-
wie vorallem die Kinder fest 
mit diesem Ort verbunden.
Angebote bitte per E-Mail an:
muckerfamilie@yahoo.com

Sie möchten schöne und 
gepfl egte Füße haben? 

Dann steht Ihnen Ihre
Fachfußpfl egepraxis

Simone Haese-Reitz
Jägertorstr. 10, 64291 Darmstadt 

gerne zur Verfügung.
Gerne besucht Sie meine
Kollegin Ewelina Christel 

auch zuhause!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

 ☎ 06151-8507778 oder
0160-8049925

 NAGEL- und 
 FUSSPFLEGE

HairSalone da Tina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
      Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

 FRISUR/KOSMETIK

Inh. Veronika Baldewein
Schorlemmerstr. 29

DA-Arheilgen

Tel.: 0 61 51 – 37 25 77

Kosmetikstudio im Haus.

SOMMERAKTION!
20% auf alle 

gesichtsbehandlungen
Kosmetik, Fußpfl ege, 

Massage
M. C. – Kosmetik

Frankfurter Landstr. 119
64291 Darmstadt-Arheilgen

 ☎ 0173-7135954
Martha-Lucia Klingensteiner 

Termine Mo. – Sa.

! Hey – Stop !
net glei fortschmeiße,

des kann mer bestimmt  
noch ma schweiße!

·  SCHWEIßEN
·  REPARIEREN
·  ÄNDERN
·  ANFERTIGEN

·  EDELSTAHL
·  STAHL
·  ZINKBLECH 

01577-2095964

KLEINMETALLARBEITEN
MARKUS FÄHNRICH

fachgerecht - pünktlich - sauber
Malerbetrieb
Untere Mühlstraße 35 
64291 DA- Arheilgen
   ✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

3-4 Zimmer Wohnung mit 
Garten gesucht Hallo, wir 
suchen eine 3-4 Zimmerwoh-
nung mit Garten in Wixhausen 
(+10km). Dabei unterstützen 
wir gerne in der Gartenarbeit, 
bei Reparaturen & Erledigun-
gen. Zu uns: Wir sind verhei-
ratet (M27, W27) Chemieinge-
nieure (unbefristet angestellt, 
Homeoffi ce) und erwarten 
unser erstes Kind. Wir sind 
leidenschaftliche Gärtner und 
Heimwerker.

 ☎ 0163-7455703

Junge Familie sucht EFH 
mit Garten Wir sind eine 
5-Köpfi ge Familie aus Darm-
stadt und suchen ein Haus 
in Arheilgen zur Miete oder 
Kauf. Wir freuen uns über je-
des Angebot.

 ☎ 06151-7894249

 TEXTILIEN
UNIFLOTT – TEXTILPFLEGE
DA-Kranichstein EKZ am See

 ☎ 06151-710404
Wäscherei + Reinigung

Heißmangel
Brautkleid + Hemdenservice

Änderungsschneiderei
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Auflösung des Rätsels

WWP09/25

fon 06151-3731 10 
www.fl oristik-goldner.de

Ihr Partner im Service 
für Elektroinstallation und 

Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst

ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

 ☎ 06151-606810
www.atekgmbh.de

2 Zimmer-Wohnung ge-
sucht in Arheilgen, max. 800,- 
Euro warm, mit Balkon.

 � K 1305

Gehölz-, Hecken- und Baum-
schnitt, Rasen vertikutieren und 
ausbessern, Rollrasen verlegen, 
kleine Reparaturen am Haus & 
Garten, Zäune montieren, Trep-
penreinigung, Terrassenarbeiten, 
Abfallentsorgung, Winterdienst
 …und noch vieles mehr!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 5502 0500 4000 8000 20 
BIC: BFSWDE33MNZ
German Doctors e.V. | Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

Werden auch  
Sie zum Helfer!

„Es ist schön zu erfahren, dass man 
den Menschen als Arzt direkt und 
effektiv helfen kann.“ 

Dr. Uwe Kersten, Einsatzarzt

ERZHAEUSER- 
ANZEIGER.DE 

Alleinstehende Rentnerin 
sucht 2-Zimmer-Wohnung bis 
50qm in Erzhausen mit Balkon 
oder Terrasse.

 ☎ 0176-96208904
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Trauer- und 

Familienanzeigen 

in Ihrem 

ERZHÄUSER 
ANZEIGER

Telefon 

DA - 78 66 888 immer aktuell

 info@bachmann-bestattungen.de

Bahnstr. 182A

Wir begleiten Sie von 
der ersten Minute an.

Kaspar
Bestattungen

Pietät Sebastian Kaspar
Gräfenhäuser Str. 4a  l  64390 Erzhausen  l  T. 06150-5451166  

info@kaspar-bestattungen.de  l  www.kaspar-bestattungen.de

Grüße aus dem schönen Allgäu

zu abendandachten wird er 
gerne genutzt. Für Fragen 
und meinungen bin ich unter 
der e-mail: foto-demmel@t-
online.de erreichbar.

 Edgar Demmel

scheidegger gerne besucht 
wird. Die sicht reicht in südli-
cher richtung, bis weit in den 
bregenzerwald, südwestlich 
der bodensee und im norden 
baden Württemberg. auch 

Liebe erzhäuserInnen, der 
Kreuzberg, am scheidegger 
höhenweg, auf 860m höhe 
gelegen, ist ein schöner aus-
sichtspunkt, der bei guter 
sicht, von touristen, wie auch 

Am Kreuzberg. Foto Copyright: Edgar Demmel

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.   (J. Kant)

Kurt Herzberger
† 18. 08. 2021

Danke 
sagen wir von Herzen allen, die sich in Trauer mit uns verbunden
fühlten, ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise bekundeten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Besonderen Dank
Herrn Trauerredner Karl-Heinz Novotny für die einfühlsamen Worte 
zum Abschied, Herrn Dr. Gerhard Diestel für die liebevolle und
kompetente ärztliche Betreuung, den Johannitern Erzhausen und dem
Palliativteam des Elisabethensti� s DA für die gute P� ege,
Physiotherapeut Herrn Trojan für die Mobilisierung im Krankenbett 
und Kaspar Bestattungen für die würdevolle Trauerfeier und
Unterstützung.

Im Namen aller Angehörigen:
Christa und Pia Herzberger

SPD-Ortsverein Erzhausen AG 60 plus berichtet

Schöne Radtour ins nördliche Ried

(hm) Dieses mal führte uns die 
radtour richtung rheinebe-
ne. Los ging es Dienstag letz-
ter Woche um 10:30 Uhr am 
hessenplatz. gefahren wurde 
richtung nikolauspforte in 
mörfelden. Vermutlich wegen 
streik der Deutschen bahn 
wurde uns da die schranke 
des bahnübergangs, die nur 
auf Zuruf geöffnet wird, nicht 
geöffnet. Dies hatte uns zu 
einem Umweg und Änderung 
unserer radtour gezwungen. 
also wieder ein stück zurück 
über den golfplatz Worfelden 
richtung gross-gerau. Wei-
ter führte uns dann der Weg 
über Wallerstätten nach tre-
bur zum ortsteil hessenaue. 
hier hatte die teamleitung 
von spD-ag 60 plus im bier-
garten der gaststätte “Zum 

grundstein“ vorab bereits 
15 plätze für unsere radler-
gruppe reserviert. Die Wirtin 
hatte uns mit guter auswahl 
an speisen verwöhnt. nach 
gut zwei stunden aufenthalt 
ging es wieder per rad rich-
tung heimat, wo wir so gegen 
16:15 Uhr alle wieder gut 
angekommen sind. es waren 
übrigens alle teilnehmenden 
radler gegen Corona bereits 
vollständig geimpft.
Unsere nächste radtour ist 
für montag, 13 september 
geplant. hier wird voraus-
sichtlich zum tagesabschluss 
auf der erzhäuser Kerb einge-
kehrt. nähere Informationen 
hierzu folgen. selbstver-
ständlich können gerne auch 
gäste an unseren radtouren 
teilnehmen. Stadtradeln: Lei-

der mussten wir am letzten 
Wochenende von Frau bür-
germeisterin erfahren, dass 
der europaweit stattfi nden-
de stadtradelwettbewerb in 
erzhausen bereits am 15. au-
gust begonnen hat. Dies war 
scheinbar von der Verwaltung 
nur unzureichend in den Ver-
einen und Verbänden in erz-
hausen publiziert worden. Wir 
vom spD-ortsverein erzhau-
sen hätten gerne wieder an 
dem Wettbewerb teilgenom-
men. Zumal in den letzten 
zwei Jahren unsere teilnahme 
sehr erfolgreich war und wir 
letztes Jahr in 3 Wochen mit 
unseren 37 teilnehmern der 
spD-gruppe über 13.000 Ki-
lometer geradelt waren.    
euer spD-ag 60 plus team 
erzhausen

Radtour zur Langenau (Foto: Ilse Avemaria)

Stadtradeln 2021

„St. Josef radelt mit“
(hf) stadtradeln ist eine Kam-
pagne von „Klima-bündnis“, 
dem größten netzwerk von 
städten, gemeinden und 
Landkreisen zum schutz des 
Weltklimas. Im Wettbewerb 
wird drei Wochen lang ge-
radelt, Kilometer und Co2-
einsparungen gezählt. Vom 
28. august bis 17. september 
2021 nimmt die Kommune 
egelsbach  und darin auch 
die Kirchengemeinde st. Jo-
sef egelsbach/erzhausen teil. 
Der team name lautet: „st.
Josef radelt mit“. In diesem 
team können alle gemeinde-
mitglieder mitmachen, d.h. 
die egelsbacher und auch die 
erzhäuser!
„Wir geben der Kirche ein 
gesicht. Wir radeln für unsere 
gesundheit, für den Umwelt-
schutz, für weniger abgase, 
aus spaß an der Freude, aus 
gemeinschaftssinn… für 
sankt Josef“, so die teamspre-
cherin Claudia van der beets.
Wie kann man mitmachen?

auf der Webseite von stadt-
radeln registrieren: www.
stadtradeln.de/registrieren: 
bundesland, Kommune und 
team auswählen, Kontaktda-
ten eintragen und anmelden.
Was trägt man ein?
Die in dem Zeitraum der 
aktion (28.08.–17.09.2021) 
mit dem Fahrrad gefahrenen 
Kilometer werden eingetra-
gen. egal, wo und wann man 
gefahren ist, in egelsbach, erz-
hausen oder darüber hinaus, 
auf dem Weg zur arbeit oder 
privat.
Wo trägt man die Kilometer 
ein?
Das eintragen geht entweder 
über die Weboberfl äche bei 
www.stadtradeln.de unter 
„mein stadtradeln“ einloggen 
unter mein „km-buch“ ein-

tragen. oder man verwendet 
die smartphone-app https://
www.stadtradeln.de /app/
Zu wissen, dass man gemein-
sam mit anderen über die 
Kilometer sozusagen einge-
spartes Co2 sammelt, ist eine 
tolle sache. Denn es zeigt: 
so klimabewusst können wir 
leben, wenn wir strecken mit 
dem Fahrrad zurücklegen; 
sei es, dass wir das ohnehin 
getan hätten oder jetzt ganz 
bewusst öfter das Fahrrad 
nehmen. Im team macht es 
einfach mehr spaß!

Detaillierte Infos auf unserer 
Internetseite www.kath-
kirche-egelsbach.de
Viel spaß beim radeln, gutes 
Wetter und vor allen Dingen 
unfallfreies Fahren!

Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Internet: www.kath-kirche-erzhausen.de

E-Mail: pfarrbuero@kath-kirche-erzhausen.de
Bitte beachten: Registrierung der Gottesdienstbesucher erforderlich. An-
wesenheitslisten zum Selbst-Eintragen liegen am Eingang aus. Maximale 
Teilnehmerzahl in St. Josef und in Maria Königin: Jeweils 36 Personen.

Sa: 18:30 Uhr St. Josef Euch-Feier

Sonntag, 05. September – 23. Sonntag im Jahreskreis
9:00 Uhr Maria Königin Euch-Feier; Mi: 17:45 Uhr Maria Königin Rosen-
kranzandacht; 18:30 Uhr Maria Königin Euch-Feier

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt Hauptstraße 8, Telefon 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de

E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur unter 
Einhaltung der gültigen Sicherheitsmaßnahmen möglich. Eine Teilnahme 
an den Gottesdiensten ist nur mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro, 
Tel.: 06150-7283, möglich.
Fr: 18 Uhr Ökum. Gebet in der Kirche

Sonntag, 05. September
10:30 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen Kirchenvorstandes 
( Änderungen kurzfristig möglich); RR-Treffen erfragen unter stamm-
leiter@rr-348.de

Ev. Landeskirche Gemeinschaft Weiterstadt
Gottesdienst und Kindergottesdienst unter Einhaltung der vorgeschrie-
benen Sicherheitsbestimmungen. Teilnahme für Kinder und Erwachsene 
mit Voranmeldung möglichst bis Fr. 19 Uhr unter folgendem Link: https://
elkg.de/anmeldung/ oder telefonisch an Pastor Dr. Heinrich Löwen, Tel. 
06158/9189939.

Sonntag, 05. September
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Ökumenisches Gebet
in Erzhausen

(sst) Für den ersten Freitag im 
september laden wir herzlich 
ein zum ökumenischen gebet! 
es gelten die bekannten 
hygiene- und schutzbestim-
mungen: Die teilnehmer hin-
terlassen name, adresse und 
tel.nr. im Foyer, desinfi zieren 
dort auch ihre hände, achten 
auf abstand, sitzen auf den 
vorgesehenen plätzen und 
tragen beim Kommen und 
gehen einen mund-nasen-
schutz. am sitzplatz können 
wir den ablegen, beim singen 

ist er wieder nötig. so wollen 
wir mit Liedern, Worten und 
in der stille gott unsere an-
betung, unseren Dank und 
unsere bitten bringen. Wir 
beten für unseren ort, für die 
menschen, die hier leben, und 
für weitere anliegen, die uns 
bewegen. 
Dazu treffen sich Christen aus 
den verschiedenen gemein-
den in und um erzhausen am 
3. september um 18 Uhr in 
der ev. Kirche. Wir freuen uns 
über jeden, der dazu kommt!


